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Liebe Studentinnen und Studenten,  

mit der Vereinbarkeit der Lebensbereiche Studium und Familie sehen Sie sich sicherlich 

oft vor eine große Herausforderung gestellt. Diese Aufgabe stellt jedoch kein persönli-

ches Problem, sondern ein gesellschaftliches Thema dar. Die Familienfreundlichkeit der 

Hochschule Amberg-Weiden ist uns daher ein zentrales Anliegen.  

Um Studium und Familienaufgaben gleichermaßen gerecht werden zu können, sind ne-

ben dem grundlegenden Verständnis für die besondere Situation von Studierenden mit 

Kind, flexiblen Kinderbetreuungsangeboten, finanzieller Sicherheit und vielem mehr, na-

türlich auch entsprechend familienfreundliche strukturelle Studienbedingungen erforder-

lich. 

Dieser Verantwortung stellen wir uns insbesondere mit dem „audit familiengerechte 

hochschule“, welches wir in Kooperation mit der berufundfamilie gGmbH seit dem Win-

tersemester 2010/11 durchführen. In einem kontinuierlichen Prozess nehmen wir durch 

die Schaffung, nachhaltige Gewährleistung und stetige Verbesserung von familienfreund-

lichen Studien- und Arbeitsbedingungen, diese Herausforderung gerne an. 

 

  
Prof. Dr. Erich Bauer 

Präsident der HAW 

 
Dipl. Sozialpädagogin (FH)  
Susanne Frisch  

Gender- und Familienbüro 
Prof. Christiane Hellbach 
Hochschulfrauenbeauftragte 
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STUDIEREN MIT KIND  
AN DER HOCHSCHULE AMBERG-WEIDEN  
 

Von Studierenden mit Kind/ern ist im Hinblick auf die Vereinbarkeit von Studium, Kinder-

betreuung und einem eventuellen Nebenjob nicht nur jede Menge Organisationstalent 

und der effektive Einsatz von Ressourcen gefragt, sondern auch das Ausschöpfen von 

finanziellen und sozialen Hilfen.  

Mit der vorliegenden Broschüre möchten wir Ihnen erste Orientierungshilfen im Dschun-

gel der Vereinbarkeit von Studium und Familienaufgaben anbieten. Die in dieser Bro-

schüre zusammengestellten Angaben zu den verschiedenen Hilfsangeboten wurden von 

uns sorgfältig recherchiert. Für deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen wir 

jedoch keine Haftung. Wer wirklich belastbare Aussagen über die Hilfsmöglichkeiten ein-

holen will, möge sich bitte mit den jeweiligen Fachstellen in Verbindung setzen. 

Da eine Broschüre ein vertrauensvolles Gespräch mit den entsprechenden Fachkräften 

natürlich nicht ersetzen kann, stehen wir Ihnen ergänzend zu diesen Informationen für 

weitere Fragen, individuelle Beratung und begleitende Unterstützung auch gerne persön-

lich zur Verfügung. 

Besonderer Dank gilt Dipl. Ing., M. Sc. Stefanie Reil, die während ihrer Amtszeit als 

Hochschulfrauenbeauftragte die Entstehung dieser Broschüre bis März 2011 begleitet 

hat,  sowie unseren studentischen Hilfskräften, welche ebenfalls einen erheblichen Bei-

trag zur Veröffentlichung dieser Broschüre geleistet haben!  
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SONDERREGELUNGEN 

 

FREISTELLUNG VON STUDIENBEITRÄGEN  

 
»Studierende, die ein Kind pflegen und erziehen, das zu Beginn des jeweiligen Semesters 
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat oder behindert ist«, sind auf Antrag von der  
Beitragspflicht befreit. 
 
Mit dieser Befreiungsregelung wurde eine Möglichkeit geschaffen, die der strukturellen 
Benachteiligung von Studierenden mit Kind entgegenwirkt.  
 
 
 
 
 

.  
 
Informationen und Anträge unter:   
 

www.haw-aw.de/fileadmin/user_upload/Service/ 
Studienablauf/Versicherungen_Beitraege_Gebuehren/Befreiungsantrag.pdf 

http://www.haw-aw.de/fileadmin/user_upload/Service/Studienablauf/Versicherungen_Beitraege_Gebuehren/Befreiungsantrag.pdf
http://www.haw-aw.de/fileadmin/user_upload/Service/Studienablauf/Versicherungen_Beitraege_Gebuehren/Befreiungsantrag.pdf
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Ansprechpartner  Studentenkanzlei  
 

www.haw-aw.de/studienservice/studienablauf/beurlaubung.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

für Amberg:  
 

Georg Schieder  
Raum VW 007 
Telefon +49 (9621) 482-107 
Fax +49 (9621) 482-132 
g.schieder@haw-aw.de 

für Weiden:  
 
Gerald  Polster  
Raum 006 
Telefon +49 (961) 382-107 
Fax +49 (961) 382-135 
g.polster@haw-aw.de 

 
 

http://www.haw-aw.de/studienservice/studienablauf/beurlaubung.html
mailto:g.schieder@haw-aw.de
mailto:g.polster@haw-aw.de
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BEURLAUBUNG VOM STUDIUM  

 
Studierende können auf Antrag aus wichtigem Grund beurlaubt werden. In der Regel 
kann eine Beurlaubung lediglich bis zu insgesamt zwei Semestern erfolgen. Zeiten des 
Mutterschafts- und Erziehungsurlaubs werden hierauf jedoch nicht angerechnet: 
 

• Die Mutterschutzfrist beträgt in der Regel sechs Wochen vor und acht Wochen 
nach der Entbindung.  

• Erziehungsurlaub kann während der ersten drei Lebensjahre des Kindes sowohl 
von der Mutter als auch vom Vater genommen werden. Alternativ hierzu kann 
aber auch eines dieser drei Jahre erst zu einem späteren Zeitpunkt (- spätestens 
jedoch im achten Lebensjahr des Kindes -) beantragt werden. 

 
Während einer Beurlaubung können im Allgemeinen keine Studien- und Prüfungsleistun-
gen erbracht werden. Im Speziellen gibt es von dieser Regel jedoch Ausnahmen: 
 
Wiederholungs - bzw. Fristprüfungen  
Fristen zur Ablegung von Wiederholungsprüfungen werden durch die Beurlaubung nicht 
unterbrochen. Zur Verlängerung der Wiederholungsfrist kann jedoch im Prüfungsamt ein 
Antrag auf Nachfrist eingereicht werden. Eine Nachfrist kann gewährt werden, wenn die 
Frist zur Ablegung einer Wiederholungsprüfung aus besonderen, nicht vom Studierenden 
zu vertretenden Gründen, nicht eingehalten werden kann. 
 
Elternzeit  bzw. Mutterschutzfrist  
Ist Elternzeit Grund für die Beurlaubung, können studierende Eltern sich entsprechend 
den gesetzlichen Regelungen zur Elternzeit bis zu sechs Semester beurlauben lassen und 
in dieser Zeit dennoch Vorlesungen besuchen und Leistungsnachweise erbringen. Die 
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Zeiten der Beurlaubung werden bei den Zeiten zur Berechnung der Fachsemester nicht 
mit gerechnet. 
 
Der Antrag ist vor Beginn des gewünschten Urlaubs-Semesters mit den entsprechenden 
Unterlagen (wie Mutterpass bzw. Geburtsurkunde) bei der Studentenkanzlei der Hoch-
schule Amberg-Weiden einzureichen. 
 
Während der Zeit der Beurlaubung bleibt der / die Studierende Mitglied der Hochschule 
Amberg-Weiden. Die Rückmeldepflicht besteht auch im Beurlaubungszeitraum. 
 
 
Wichtig:  
Im Zeitraum einer Beurlaubung besteht kein Anspruch auf Leistungen nach dem BAföG. 
Je nach individueller Situation können aber die Voraussetzungen für Leistungen nach 
Hartz IV (ALG II) vorliegen. 
 
 
 
 
 
 

ANSPRECHPARTNERIN  

PSYCHOSOZIALE BERATUNG 

Susanne Frisch  
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
Systemische Familienberaterin  

Tel: 09621 / 482-3273 
s.frisch@haw-aw.de 

mailto:s.frisch@haw-aw.de
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STUDIENFACHBERATUNG :  MASCHINENBAU /U MWELTTECHNIK  

 
 
Prof. Dr. - Ing. Stefan Beer  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum 236 
Telefon +49 (9621) 482-3304 
Fax +49 (9621) 482-4599 
s.beer@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/beer 
 
 
Prof. Dr. - Ing. Burkhard Berninger  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum 159 
Telefon +49 (9621) 482-3305 
Fax +49 (9621) 482-4305 
b.berninger@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/bern 
 
 
Prof. Joachim Hummich  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum 144 
Telefon +49 (9621) 482-3312 
Fax +49 (9621) 482-4599 
j.hummich@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/hummich 

mailto:s.beer@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/beer
mailto:b.berninger@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/bern
mailto:j.hummich@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/hummich
http://www.haw-aw.de/hummich
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,u0dggtBjcy/cy0fg');
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Prof. Dr. - Ing. Klaus Sponheim  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum 253 
Telefon +49 (9621) 482-3322 
Fax +49 (9621) 482-145 
k.sponheim@haw-aw.de 
 
 
Prof. Dr. Thomas Tiefel  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum MBUT 142 
Telefon +49 (9621) 482-3324 
Fax +49 (9621) 482-4324 
t.tiefel@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/tiefel 
 
 
Prof. Dr. rer. nat. Ursula Versch  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum MBUT 143 
Telefon +49 (9621) 482-3326 
u.versch@haw-aw.de 
 
 

 
 

mailto:k.sponheim@haw-aw.%20de
mailto:t.tiefel@haw-aw.%20de
http://www.haw-aw.de/tiefel
http://www.haw-aw.de/tiefel
mailto:u.versch@haw-aw.%20de
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,m0urqpjgkoBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,v0vkghgnBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,W0XgtuejBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,m0urqpjgkoBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,v0vkghgnBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,W0XgtuejBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,m0urqpjgkoBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,v0vkghgnBjcy/cy0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,W0XgtuejBjcy/cy0fg');
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STUDIENFACHBERATUNG :  ELEKTRO- /  I NFORMATIONSTECHNIK  

 
 
 
Prof. Dr. Alfred Höß  
Fakultät Elektro- und Informationstechnik 
Amberg, Raum EI 007 
Telefon +49 (9621) 482-3609 
Fax +49 (9621) 482-4609 
alfred.hoess@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/hoess 
 
 
Prof. Dr. Josef Pösl  
Fakultät Elektro- und Informationstechnik 
Amberg, Raum EI 131 
Telefon +49 (9621) 482-3616 
Fax +49 (9621) 482-4616 
j.poesl@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/poesl 
 
 
Prof. Dr. Ulrich Vogl  
Fakultät Elektro- und Informationstechnik 
Amberg, Raum EI 123 
Telefon +49 (9621) 482-3620 
u.vogl@haw-aw.de 
 
 

  

mailto:alfred.hoess@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/hoess
http://www.haw-aw.de/hoess
mailto:j.poesl@haw-aw.de
mailto:j.poesl@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/poesl
http://www.haw-aw.de/poesl
mailto:u.vogl@haw-aw.de
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STUDIENFACHBERATUNG :  W IRTSCHAFTSINGENIEURW ESEN 

  
 
Prof. Dr. Christopher Dietmaier  
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen 
Weiden, Raum 017 
Telefon +49 (961) 382-1605 
Fax +49 (961) 382-2605 
ch.dietmaier@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/dietmaier 
 
 
Prof. Dr. - Ing. Günter Kummetsteiner  
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen 
Weiden, Raum 215 
Telefon +49 (961) 382-1612 
Fax +49 (961) 382-2612 
g.kummetsteiner@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/kummetsteiner 

 

mailto:ch.dietmaier@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/dietmaier
http://www.haw-aw.de/dietmaier
mailto:g.kummetsteiner@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/kummetsteiner
http://www.haw-aw.de/kummetsteiner
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STUDIENFACHBERATUNG :  BETRIEBSWIRTSCHAFT  

 
 
Prof. Dr. (Univ. Durham) Johann Strassl  
Fakultät Betriebswirtschaft 
Weiden, Raum 204 
Telefon +49 (961) 382-1319 
j.strassl@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/strassl 
 
 

. 

 
 
Information und Anträge  

 
Studentenkanzlei 
www.haw-aw.de/studienservice/studienablauf/beurlaubung.html 

mailto:j.strassl@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/strassl
http://www.haw-aw.de/strassl
http://www.haw-aw.de/studienservice/studienablauf/beurlaubung.html
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,l0uvtcuunBjcy/cy0fg');
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FLEXIBILISIERUNG VON PRÜFUNGSREGELUNGEN 

 
Erbringung von Leistungsnachweisen  
Schwangerschaft oder Kindererziehung können eine spätere Vorlage des Leistungsnach-
weises rechtfertigen.  
 
In Urlaubssemestern, die aufgrund einer Elternschaft in Anspruch genommen werden, ist 
das Erbringen, Nachholen oder Wiederholen von Studien- und Prüfungsleistungen mög-
lich. 
 
 
Rücktritt von Prüfungen  
Außer im Studiengang Betriebswirtschaft, ist es an der HAW generell nicht notwendig, 
sich von einer Prüfung wieder abzumelden. Nicht angetretene Prüfungen werden somit 
nicht als Versuch, sondern als rechtmäßiger Rücktritt gewertet. So ist die attestierte 
Krankheit eines Kindes lediglich bei Fristprüfungen als Grund für das Nichtantreten der 
Prüfung erforderlich. 
 
 
Fristprüfungen  
Ist eine Fristprüfung abzulegen, kann aufgrund Schwangerschaft und / oder Elternschaft 
eine Fristverlängerung beantragt werden. 
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Ansprechpartner  

 
für Amberg:  

 
Georg Schieder  
Raum VW 007 
Telefon +49 (9621) 482-107    für Weiden:  
Fax +49 (9621) 482-132      
g.schieder@haw-aw.de     Gerald  Polster  

Raum 006 
Telefon +49 (961) 382-107 
Fax +49 (961) 382-135 
g.polster@haw-aw.de 
 

 
 

Zuständige Prüfungskommissionsvorsitzende  

 
 
Prof. Dr. Alfred Höß  
Fakultät Elektro- und Informationstechnik 
Amberg, Raum EI 007 
Telefon +49 (9621) 482-3609 
Fax +49 (9621) 482-4609 
alfred.hoess@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/hoess 
 
Prof. Dr.  Helmut Klein  
Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen 

mailto:g.schieder@haw-aw.de
mailto:g.polster@haw-aw.de
mailto:alfred.hoess@haw-aw.de
mailto:alfred.hoess@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/hoess
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Weiden, Raum 217 
Telefon +49 (961) 382-1611 
h.klein@haw-aw.de  
www.haw-aw.de/klein 
 
 
Prof. Dr.  Ralf Krämer  
Fakultät Betriebswirtschaft 
Weiden, Raum 101 
Telefon +49 (961) 382-1311 
Fax +49 (961) 382-2599 
r.kraemer@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/kraemer 
 
 
Prof. Dr.  Matthias Mändl  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum MBUT 232 
Telefon +49 (9621) 482-3318 
Fax +49 (9621) 482-4599 
m.maendl@haw-aw.de 
www.haw-aw.de/maendl 
 
 
Prof. Dr. Peter Urban  
Fakultät Maschinenbau / Umwelttechnik 
Amberg, Raum MBUT 251 
Telefon +49 (9621) 482-3325 
p.urban@haw-aw.de 

mailto:h.klein@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/klein
http://www.haw-aw.de/klein
mailto:r.kraemer@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/kraemer
http://www.haw-aw.de/kraemer
mailto:m.maendl@haw-aw.de
http://www.haw-aw.de/maendl
http://www.haw-aw.de/maendl
mailto:p.urban@haw-aw.de
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STUDIENFINANZIERUNG  

 
Es gibt verschiedene Arten, das Studium zu finanzieren, wenn die Unterstützung durch 
die Eltern oder (Ehe-) Partner/in nicht ausreicht.  
 
Im Folgenden werden die wichtigsten Finanzierungsmöglichkeiten unter Berücksichti-
gung von Schwangerschaft und Elternschaft vorgestellt. 
 
 

BERUFSAUSBILDUNGSFÖRD ERUNGSGESETZ (BA FÖG)  

 
Wenn eigene Mittel oder die von unterhaltspflichtigen Dritten, wie Eltern oder Ehepart-
ner/-in nicht ausreichen, um das Studium zu finanzieren, können Studierende vom Staat 
eine finanzielle Förderung nach dem BAföG erhalten. Von der Gesamtsumme sind ledig-
lich 50 % als zinsloses Darlehen zurückzuzahlen – die andere Hälfte wird als Zuschuss 
gewährt.  
 
 

FÖRDERUNGSDAUER 

Eine bedeutende Vorschrift für den BAföG-Bezug werdender Mütter ist § 15 Abs. 2 a BA-
föG. Ausbildungsförderung wird demnach auch dann noch für maximal drei Monate ge-
leistet, wenn der/ die Auszubildende infolge einer Erkrankung oder Schwangerschaft an 
der Durchführung der Ausbildung gehindert ist. Wenn also aufgrund einer Schwanger-
schaft das Studium unterbrochen wird, wird die Zahlung von BAföG ab dem vierten Mo-
nat eingestellt. Eine etwaige Beurlaubung vom Studium muss dem BAföG-Amt ebenfalls 



19  

umgehend mitgeteilt werden, da die Zahlungen mit Beginn der Beurlaubung bzw. mit 
Ablauf des dritten Kalendermonats entfallen.  
 
Aufgrund einer Schwangerschaft bzw. der Erziehung und Pflege eines Kindes kann man 
sich zwar, muss sich selbstverständlich aber nicht beurlauben lassen. Diese Gründe kön-
nen in jedem Fall als Rechtfertigung für eine Weiterförderung über die Förderungs-
höchstdauer hinaus angeführt werden. 
 
 

FÖRDERUNG JENSEITS DE R FÖRDERUNGSHÖCHSTDAUER 

Üblicherweise entspricht die Förderungshöchstdauer nach dem BAföG der festgesetzten 
Regelstudienzeit. Verzögert sich das Studium aufgrund von Schwangerschaft oder Kin-
dererziehung, kann eine Förderung über die Förderungshöchstdauer hinaus erfolgen. 
Berücksichtigt wird dabei die Erziehung eines Kindes bis zum 10. Lebensjahr wie folgt: 
 

• bis zum 5. Lebensjahr:  1 Semester pro Lebensjahr  
• für das 6. und 7. Lebensjahr:  1 Semester insgesamt  
• für das 8. bis 10. Lebensjahr:  1 Semester insgesamt  

(siehe § 15 BAföG: Überschreiten der Förderungshöchstdauer) 
 
Ausbildungsförderung zu 100% Zuschuss  
Dabei wird die Ausbildungsförderung für die Zeit der Überschreitung der Förderungs-
höchstdauer als reiner Zuschuss gewährt. 
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KINDERBETREUUNGSZUSCH LAG 

BAföG Empfänger/innen, die mit mindestens einem eigenen Kind unter 10 Jahren im ei-
genen Haushalt betreuen, erhöht sich der Bedarf um monatlich ca. € 113,- (Stand April 
2011) für das erste Kind und ca. € 85,- (Stand April 2011) für jedes weitere Kind. Der 
Zuschlag wird für diesen Zeitraum nur einem Elternteil gewährt, muss aber nicht zurück-
gezahlt werden. § 14b BAföG: Zusatzleistung für Auszubildende mit Kind 
 
 

ÜBERSCHREITUNG DER ALTERSGRENZE 

Zur Finanzierung ihres Studiums können Frauen und Männer, die aufgrund der Erziehung 
eines Kindes unter 10 Jahren, ihr Studium erst zu einem späteren Zeitpunkt beginnen, 
auch noch nach der für den Bezug von BAföG maßgeblichen maximalen Altersgrenze von 
30 Jahren erstmals BAföG erhalten (siehe § 10 BAföG). 
 
 

ELTERNUNABHÄNGIGE FÖRDERUNG 

nach dem BAföG ist unter anderem möglich, wenn der / die Studierende vor Beginn des 
Studiums 
 

• entweder mindestens 5 Jahre erwerbstätig war  
• oder eine 3-jährige Ausbildung absolviert hat und anschließend 3 Jahre berufstätig 

war (bzw. bei kürzerer Ausbildung entsprechend länger berufstätig war)  
 
Der Erwerbstätigkeit gleichgestellt ist unter anderem aber auch die Zeit, in denen ein 
Kind unter 10 Jahren oder ein behindertes Kind, welches auf Hilfe angewiesen ist, im 
eigenen Haushalt zu versorgen war. 
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FREIBETRÄGE VOM EINKOMMEN DES AUSZUBILDENDEN  

Vom Einkommen des Auszubildenden bleiben monatlich anrechnungsfrei: 
 

• für den / die Auszubildende/n selbst ca. € 255,-  
• für den Ehegatten des / der Auszubildenden ca. € 535,-  
• für jedes Kind des / der Auszubildenden ca. € 485,-  

 
Auf besonderen Antrag kann zur Vermeidung unbilliger Härten ein Freibetrag zur De-
ckung besonderer Kosten der Ausbildung bis maximal ca. € 205,- gewährt werden.  

 
(Stand April 2011) 

 
 
 

. 

 
 
Allgemeine Informationen zum BAföG unter:  

 
www.das-neue-bafoeg.de 

 

http://www.das-neue-bafoeg.de/
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ERGÄNZENDE LEISTUN GEN 

 
Empfänger von BAföG, die mit eigenen Kindern in einem Haushalt zusammenleben, kön-
nen auf jeweiligen Antrag weitere staatliche sowie freiwillige Leistungen erhalten - wie 
z.B.: 
 

• Kindergeld (Familienkasse)  
• Kinderzuschlag (Familienkasse)  
• einmalige Hilfen, z.B. Erstausstattung für das Kind (ARGE)  
• Mehrbedarf, z.B. für Schwangere, Alleinerziehende (ARGE)  
• Sozialgeld zur Existenzsicherung für die Kinder (ARGE)  
• Elterngeld (Versorgungsamt)  
• Stiftungsgelder (Beratungsstellen für Schwangere)  

 
 

 
 

 
Ansprechpartnerin   
für nähere Informationen: 
 
Dipl.-Sozialpäd. (FH)  
Susanne Frisch  

 
Amberg, Raum E02 in MB/UT 
Telefon +49 (9621) 482-3273 
s.frisch@haw-aw.de 

 

mailto:s.frisch@haw-aw.de
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STUDIENKREDITE  

 

BAYERISCHES STUDIENBEITRAGSDARLEH EN 

Studierende an bayerischen Hochschulen können das Bayerische Studienbeitragsdarle-
hen unabhängig von ihrer Studienrichtung in Anspruch nehmen. Das Darlehen dient aus-
schließlich zur Finanzierung der Studienbeiträge und wird direkt an die Hochschulen aus-
gezahlt.  
 
Das Bayerische Studienbeitragsdarlehen kann für ein Erststudium in Anspruch genom-
men werden. Außerdem wird es für daran anschließende konsekutive und nicht-
konsekutive Masterstudiengänge gewährt. Für ein weiterbildendes Masterstudium kann 
es nicht beantragt werden.  
 
 
 
 

. 

 
 
Nähere Informationen  

zum Bayerischen Studienbeitragsdarlehen gibt es im Internet: 
 

www.stmwfk.bayern.de 
Stichwort Förderung 

  

http://www.stmwfk.bayern.de/
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KFW-STUDIEN -KREDIT  

Notfalls kann die Finanzierung der Lebenshaltungskosten im Erststudium auch bzw. er-
gänzend über einen Kfw-Studien-Kredit erfolgen. 
 
Studierende sollten bei ihren Überlegungen, ob und in welchem Umfang sie einen Kredit 
aufnehmen wollen auch berücksichtigen, dass in Abhängigkeit von der Auszahlungsdauer 
und der Höhe des monatlichen Auszahlungsbetrags eine beachtliche Darlehensschuld 
entstehen kann. Außerdem fallen für sie neben der späteren Rückzahlung des Kredits 
auch Zinsen an. Das kann zu einer spürbaren monatlichen Belastung in der Rückzah-
lungsphase führen. 
 
 
 
 

. 

 
 
Allgemeine Informationen unter:  

 

www.kfw.foerderbank.de 

Weitere Bundes-, Landes-, und lokale Angebote hat das Centrum für Hochschulentwick-
lung (CHE) in einer vergleichenden Gesamtübersicht von 38 Studienkrediten unter 
www.che.de und dem Stichwort Publikationen zusammengestellt. 
 
  

http://www.kfw.foerderbank.de/
http://www.che.de/
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Ansprechpartner für Informationen und Anträge:  
 
 
 
 
 

für Amberg:  
 

Georg Schieder  
Raum VW 007 
Telefon +49 (9621) 482-107        

 Fax +49 (9621) 482-132         
        für Weiden:  

g.schieder@haw-aw.de         
        Gerald  Polster  

Raum 006 
Telefon +49 (961) 382-107 
Fax +49 (961) 382-135 
g.polster@haw-aw.de 

 
 
 
 

mailto:g.schieder@haw-aw.de
mailto:g.polster@haw-aw.de
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LEISTUNGEN DER STUDENTENWERKE 

Die Darlehenskasse der Bayerischen Studentenwerke e.V. vergibt langfristige Studienab-
schlussdarlehen an bedürftige Studierende - also auch an studierende Eltern - um die 
Examensvorbereitung zu erleichtern und einen erfolgreichen Studienabschluss zu ermög-
lichen. Diese Darlehen werden in der Regel für die letzten vier Semester des Erststudi-
ums, nach abgelegter Zwischenprüfung bzw. gleichwertigem Stand im Studiengang ge-
währt. 
 
Ebenso kann auch für ein Promotions-, Aufbau-, Ergänzungs-, Zusatz- und/oder ein 
Zweitstudium ein Studienabschlussdarlehen bewilligt werden. Darlehen können ebenfalls 
als Einmalbetrag für Studienmittel gewährt werden. Die Bewilligung des Darlehens ist in 
diesem Fall nicht auf die vier letzten Semester des Studiums beschränkt. Studienab-
schlussdarlehen werden nur gewährt, wenn ein erfolgreicher Studienabschluss innerhalb 
der um vier Semester erhöhten Förderungshöchstdauer nach dem BAföG erwartet wer-
den kann. Ausnahmen in Härtefällen sind möglich, müssen aber besonders gut begrün-
det werden. 
 
Die Darlehen sind beim Studentenwerk mit einem dort erhältlichen Formular persönlich 
zu beantragen. Nach jedem Semester muss eine aktuelle Immatrikulationsbescheinigung 
eingereicht werden, sofern das Darlehen weiter benötigt wird. Zur Sicherung des Darle-
hens ist eine selbstschuldnerische Bürgschaft (bzw. andere Sicherheitsleistungen gemäß 
Darlehensrichtlinien) für den gesamten Darlehensbetrag zu erbringen. Die Bürgschaft 
darf nicht von einem Verwandten ersten Grades stammen, d.h. Eltern oder Geschwister 
scheiden als Bürgen aus. 
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Die Gesamthöhe des Darlehens soll den 24-fachen monatlichen Regelbedarfssatz für 
Studierende, die nicht im Elternhaus leben, nach § 13 BAföG nicht übersteigen. 
Die erste Darlehensrate muss sechs Monate nach dem Bestehen der Hochschulprüfung 
zurückgezahlt werden. Die Rückzahlungsfrist muss unbedingt berücksichtigt werden, da 
es keine Ausnahmeregelungen für soziale Härtefälle gibt. Über die Darlehensanträge ent-
scheiden die örtlichen. 
 
 
 
 
 
 

Studentenwerke  
Darlehenskasse der Bayer.  
Studentenwerke e.V. 
Leopoldstraße 15 
80802 München 
www.darlehenskasse-bayern.de 

 
 
 
 
 
 

http://www.darlehenskasse-bayern.de/
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STIPENDIEN  

Ein Stipendium ist eine weitere Möglichkeit der Studienfinanzierung. Eine Vielzahl von 
Studienstiftungen fördern Studierende nach unterschiedlichen Kriterien im Rahmen eines 
Auswahlverfahrens. Kriterien sind: 
 

• Begabtenförderung 
• Förderung von sozialem und gesellschaftlichem Engagement 
• Förderung spezieller Studienrichtungen 
• Förderung von Studierenden in speziellen Lebenslagen (z.B. Studium mit Kind)  

 
Ein Stipendium bedeutet für Studierende nicht nur eine attraktive Studienfinanzierung, 
weil es nicht zurückgezahlt werden muss, sondern darüber hinaus auch eine Reputation 
für den eigenen Lebenslauf.  

. 
 
 
Stipendienwe gweiser  finden Sie auch auf der Homepage der HAW 
Amberg -Weiden unter:  

www.haw-
aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_
mit_kind_an_der_haw/studienfinanzierung/stipendien.html  
 
www.haw-aw.de/studienservice/studienberatung/studienfoerderung_bafoeg.html  
 
Außerdem informiert die Zentrale Studienberatung der HAW Amberg-Weiden über Mög-
lichkeiten Stipendien zu erhalten.  
 
Kontakt: Dr. Wolfgang Weber, Tel. +49 (9621) 482-3131 

http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/studienfinanzierung/stipendien.html
http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/studienfinanzierung/stipendien.html
http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/studienfinanzierung/stipendien.html
http://www.haw-aw.de/studienservice/studienberatung/studienfoerderung_bafoeg.html
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WEITERQUALIFIZIERUNG S-  UND PROMOTIONSSTIPENDIEN  

Die Landeskonferenz der bayerischen Hochschulfrauenbeauftragten fördert Frauen, die 
eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Das Weiterqualifizierungsstipendium richtet 
sich an besonders befähigte Frauen mit abgeschlossenem Fachhochschulstudium, die 
sich im Anschluss an ihr Studium fachgebunden höher qualifizieren wollen, um dadurch 
die formale Befähigung zur Promotion zu erwerben. 
 
Das Promotionsstipendium dient zur Weiterentwicklung von bereits berufserfahrenen 
Frauen mit dem Ziel, eine Karriere als Hochschul-Professorin anzustreben. 
www.frauen-fh.de 
 

WEITERFÜHRENDE STIPENDIENDATENBANKEN  

Stifterverband für die deutsche Wirtschaft 
www.stifterverband.de 
 
Das online Stipendium & Karrierenetzwerk 
www.e-fellows.net/show/detail.php/5789 
 
Übersicht über Stiftungen und Stipendien 
www.e-fellows.net/wiki/index.php/Kategorie: 
 
Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) 
www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten 
 
Studienstiftung des deutschen Volkes 
www.studienstiftung.de/selbstbewerbung.html 
 
Bundesverband deutscher Stiftungen 
www.stiftungen.org  

http://www.frauen-fh.de/
http://www.stifterverband.de/
http://www.e-fellows.net/show/detail.php/5789
http://www.e-fellows.net/wiki/index.php/Kategorie:
http://www.daad.de/ausland/foerderungsmoeglichkeiten
http://www.studienstiftung.de/selbstbewerbung.html
http://www.stiftungen.org/
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FINANZIELLE HILFEN  

 
Studierende mit Kindern befinden sich in einer ganz besonderen Lebenssituation: BAföG, 
Stipendien oder Studienkredite reichen meist nicht aus, um ein Studium mit Kind(ern) zu 
finanzieren und ein zusätzlicher Nebenjob ist zeitlich kaum noch zu leisten. Aus diesen 
Gründen werden oft finanzielle staatliche und freiwillige Leistungen von Nöten, die im 
Bedarfsfall beantragt werden können. 
 
 

ARBEITSLOSENGELD II  UND SOZIALGELD  

Arbeitslosengeld II (geregelt im SGB II) dient der Grundsicherung des Lebensunterhaltes 
bedürftiger erwerbsfähiger Arbeitssuchender.  
Sozialgeld (geregelt im SGB XII) dient der Grundsicherung bedürftiger nicht erwerbsfähi-
ger Personen, wie z.B. Kindern unter 15 und Erwachsenen über 65 Jahren. 
 
Laut der Ausschlussregelung des § 7 Abs. 5 S. 2 SGB II haben Studierende, die dem 
Grunde nach Anspruch auf Ausbildungsförderung (BAföG) haben, keinen Anspruch auf 
Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach SBG II. In besonderen Härtefällen 
können diese Hilfen jedoch als Darlehen bewilligt werden. 
 
Auszubildende, die wiederum keinen Anspruch auf Ausbildungsförderung oder Berufs-
ausbildungsbeihilfe haben, können bei der ihrem Wohnort zuständigen Arbeitsgemein-
schaft (z.B. ARGE Amberg / ARGE Weiden) auf Antrag Arbeitslosengeld II (ALG II) als 
Grundsicherung erhalten.  
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In einer finanziellen Notlage (z.B. als schwangere Studentin bzw. als Studierende/r mit 
Kind/ern) ist es in jedem Fall ratsam, sich beraten zu lassen und gegebenenfalls entspre-
chende Anträge bei der Arbeitsgemeinschaft (ARGE) zu stellen.  
 
 

PAUSCHALIERTE REGELLEISTUNG BEI ALG I I  /  SOZIALGELD  

• 100 % Regelsatz: monatlich ca. € 359,- für Alleinstehende, Alleinerziehende,  
Volljährige mit minderjährigem Partner 

• 90 % Regelsatz: monatlich ca. € 323,- für Partner, wenn beide volljährig sind 
• 80 % Regelsatz: monatlich ca. € 287,- für Kinder ab 14 Jahren 
• 70 % Regelsatz: monatlich ca. € 251,- für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
• 60 % Regelsatz: monatlich ca. € 215,- für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren 

 
(Stand April 2011) 

 
ALG II und Sozialgeld wird nicht rückwirkend, sondern lediglich ab dem Tag der Antrags-
stellung gewährt. Ein entsprechender Antrag ist bei der jeweiligen Arbeitsgemeinschaft 
(ARGE) zu stellen. 
 
In den nachfolgend aufgeführten Fällen ist es auch für Studierende unter Umständen 
möglich, Grundsicherungsleistungen zu erhalten: 
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GRUNDSI CHERUNG WÄHREND URLAUBSSEMESTER 

 

ALG II – Bezug für Studierende mit Kind  
 
Wegen Mutterschutz und / oder Elternzeit beurlaubte Studierende (- eine Exmatrikulation 
ist nicht notwendig!) sind nicht Auszubildende im Sinne des § 7 Abs. 5 SGB II.  
 
Zur Sicherung des eigenen Lebensunterhaltes steht vom Studium beurlaubten Eltern 
(trotz Immatrikulation) dem Grunde nach ALG II und ihren Kindern Sozialgeld nach SGB 
XII zu – sofern sie sich in einer Notlage befinden und sich nicht selbst helfen können. 
 
 
 

GRUNDSICHERUNG IN BES ONDEREN HÄRTEFÄLLEN 

Studierenden kann in besonderen Härtefällen (§ 7 Abs. 5 SGB II) ALG II gewährt wer-
den, wenn ohne das Darlehen eine vor dem Abschluss stehende Ausbildung abgebro-
chen werden müsste und dadurch das Risiko einer zukünftigen Erwerbslosigkeit steigt. 
Für die Gewährung von ausbildungsgeprägtem Unterhaltsbedarf kommt die Annahme 
eines besonderen Härtefalles vor allem in Frage  
 

• bei allein erziehenden Studierenden, da diesen eine zum Studium parallele Er-
werbstätigkeit ohne Vernachlässigung der Kinder meist nicht möglich ist 

• wenn das Studium aufgrund Schwangerschaft, Kindererziehung, Behinderung o-
der Krankheit länger dauert als es durch BAföG gefördert werden kann und der 
erfolgreiche Abschluss wegen fehlender Mittel gefährdet wäre 
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MEHRBEDARF UND EINMALIGE BEIHILFEN  

Der Ausschluss von ALG-II-Leistungen bezieht sich bei förderungsfähigen Studierenden 
ausschließlich auf den ausbildungsbedingten Bedarf. Ein Bedarf, der jedoch keinen Ursa-
chenzusammenhang mit der Ausbildung hat, steht auch Studierenden zu. Dies kann z.B. 
nach SGB II und SGB XII  der durch eine Schwangerschaft oder die Geburt eines Kin-
des bedingte Bedarf sein, der nicht dem allgemeinen Lebensunterhalt während des Stu-
diums dient.  

So haben Studierende zwar in der Regel keinen Anspruch auf die Sicherung des Exis-
tenzminimums über Regelsatz und Unterkunftskosten, aber auf bestimmte einmalige 
Leistungen und Mehrbedarfszuschläge, welche nicht durch die Regelleistung abgedeckt 
wären: 

 

Mehrbedarfszuschläge  

Ausgehend vom BAföG-Höchstsatz gelten nach § 21 SGB II: 

¶ 17 % Mehrbedarfszuschlag für Schwangere ab der 13. Schwangerschaftswoche  
¶ 36 % Mehrbedarfszuschlag für Alleinerziehende, die mit einem Kind unter 7 Jah-

ren oder mit zwei bis drei Kindern unter 16 Jahren zusammen leben 
 

Treten mehrere Mehrbedarfssituationen gleichzeitig auf, gilt das Additionsprinzip. In der 
Summe dürfen die Zuschläge insgesamt aber die Höhe des Regelsatzes nicht überschrei-
ten (§ 21 Abs. 6 SGB II). 
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Einmalige Leistungen  nach § 23 SGB II: 

¶ Erstausstattung für Wohnung 
¶ Bekleidung bei Schwangerschaft und Geburt sowie Babyerstausstattung 

 

Auf einmalige Beihilfen für Schwangerschaftsbekleidung, Babyerstausstattung und Erst-
ausstattung der Wohnung mit Mobiliar und elektrischen Geräten nach § 23 SGB II haben 
Studierende ebenfalls einen Anspruch. Voraussetzung ist, dass ihr Einkommen unter dem 
Regelsatz liegt bzw. diesen nur geringfügig übersteigt. 

 

Wichtig . Der Antrag muss vor der Geburt des Kindes und vor den Käufen beim zustän-
digen Sozialamt gestellt werden. Beantragt werden können einmalige Leistungen wie 
z.B. Umstandskleidung, Babyerstausstattung, Kinderbett, Kinderwagen, Hochstuhl,  
Wickelkommode etc.  

 

GRUNDFREIBETRAG /  SCHONVERMÖGEN 

Da ALG II und Sozialgeld lediglich der Grundsicherung dienen, sind als einzusetzendes 
Vermögen alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen. Neben Kapital-
vermögen wie Ersparnisse, Aktien, Wertpapiere zählen hierzu auch Lebensversicherun-
gen und wertvolle Güter.  
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Hierbei gelten jedoch folgende Freibeträge: 

 
• Grundfreibetrag von ca. € 150,- pro vollendetem Lebensjahr, mindestens jedoch 

ca. € 3.100,- pro Person (dies gilt auch für das hilfebedürftige Kind) und maximal 
ca. € 9.750,- 

• Freibetrag für Vermögen zur Altersvorsorge von ca. € 750,- pro vollendetem Le-
bensjahr - sofern dieser die Höchstgrenze nicht übersteigt und der / die Inha-
ber/in sie unwiderruflich vertraglich nicht vor Eintritt in den Ruhestand verwerten 
kann 

• Freibetrag für notwendige Anschaffungen in Höhe von ca. € 750,- für jeden in der 
Bedarfsgemeinschaft lebenden Hilfebedürftigen 
 

(Stand April 2011) 
 
 
 
 
Informationen und Anträge   
zu Grundsicherung und Sozialgeld  
 
www.arbeitsagentur.de; 
www.amberg.de; 
www.weiden-oberpfalz.de; 
 
ARGE AM-AS     ARGE Weiden  
Jahnstrasse 4     Weigelstrasse 24 
92224 Amberg     92637, Weiden 
Tel: 01801 / 00252550804    Telefon: 0180 100 258 901 500 
Fax: 01801 / 00252550809   Fax: 0180 100 258 901 599 
arge-amberg@arge-sgb2.de                    ARGE-Weiden-Neustadt@arge-sgb2.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.amberg.de/
http://www.weiden-oberpfalz.de/
mailto:arge-amberg@arge-sgb2.de
mailto:ARGE-Weiden-Neustadt@arge-sgb2.de
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SCHWANGERENHILFE UND STIFTUNGSGELDER  

Als Schwangere haben Sie Anspruch auf kostenlose Beratung rund um das Thema 
Schwangerschaft, wie z.B. aktive Hilfe bei der Durchsetzung von Ansprüchen und profes-
sionelle Unterstützung bei der Suche nach Lösungsmöglichkeiten in besonderen Konflikt-
situationen. 
 
Medizinische, soziale und juristische Fragen sowie weitere Hilfsangebote, um eine 
Schwangerschaft fortsetzen zu können, gegebenenfalls aber auch die Voraussetzungen 
für einen straffreien Abbruch, können ebenfalls zu den Inhalten der Schwangerenbera-
tung gehören.  
 
 

LANDESSTIFTUNG „HILFE FÜR MUTTER UND KIND“ 

Werdende Mütter, die sich infolge ihres körperlichen und seelischen Zustandes in einer 
finanziellen und sozialen Notlage befinden und während der Schwangerschaft eine Bera-
tungsstelle für Schwangerschaftsfragen aufgesucht haben, können bei nachfolgend gelis-
teten Beratungsstellen einen Antrag auf Beihilfen der Landesstiftung stellen.  
 
Unter diesen Voraussetzungen besteht darüber hinaus dann auch noch die Möglichkeit 
nach der Entbindung einen Erstantrag zu stellen.  
 
Höhe und Umfang der jeweiligen Leistungen sind auf die jeweilige Situation der  
(werdenden) Mutter abgestimmt und daher individuell unterschiedlich. Folgeanträge 
können nach Bedarf bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes erfolgen. 
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Informationen und Anträge  

für Amberg : 
  

Gesundheitsamt Landratsamt Amberg -Sulzbach  
Hockermühlstraße 53, Amberg  
Tel: 09621 / 39669 

 
donum vitae  
Schenklstrasse 4, Amberg  
Tel: 09621 / 973966 

 
Caritasverband Amberg -Sulzbach  
Dreifaltigkeitsstraße 3, Amberg  
Tel: 09621 / 4755-0 

 
für Weiden : 

 
Landratsamt Neustadt / Waldnaab – Gesundheitswesen  
Maistraße 7 - 9, 92637 Weiden  
Telefon: 0 96 02 / 79 - 0  

 
donum vitae  
Schillerstraße 11, 92637 Weiden  
Telefon: 09 61 / 4 01 69 40  

 
Katholische Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen  
Nikolaistraße 6, 92637 Weiden  
Telefon: 09 61 / 3 89 14 28 
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MUTTERSCHAFTSGELD  

MUTTERSCHAFTSGELD DER GESETZLICHEN KRANKENKASSEN  

Mutterschaftsgeld wird von den gesetzlichen Krankenkassen während der Schutzfristen, 
nämlich in der Regel 6 Wochen vor bis 8 Wochen nach der Entbindung sowie für den 
Entbindungstag an Frauen gezahlt, die freiwillig- oder pflichtversicherte Mitglieder mit 
Anspruch auf Zahlung von Krankengeld sind.  
 
Voraussetzung zum Erhalt von Mutterschaftsgeld ist entweder / oder: 
 

• Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft – auch ein geringfügiges Arbeits-
verhältnis ist ausreichend!  

• Anspruch auf Krankengeld bei Arbeitsunfähigkeit 
• Anspruch auf Arbeitslosengeld oder Unterhaltsgeld 

 
Bei einem bestehenden Arbeitsverhältnis beträgt die Höhe des Mutterschaftsgeldes ma-
ximal ca. € 13,- (Stand April 2011) pro Kalendertag - ansonsten in Höhe des Krankengel-
des oder Arbeitslosengeldes bzw. Unterhaltsgeldes.  
 
Übersteigt der durchschnittliche kalendertägliche Nettolohn den Betrag von ca. € 13,- 
(Stand April 2011) (monatlicher Nettolohn von ca. € 390,- (Stand April 2011)), ist die 
Arbeitgeberseite verpflichtet, die Differenz als Zuschuss zum Mutterschaftsgeld zu zah-
len. 
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¶ . 
 
 
Weitere Informationen  

• Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend unter 
www.bmfsfj.de 
 

• Broschüre "Mutterschutzgesetz. Leitfaden zum Mutterschutz", die kostenlos unter 
publikationen@bundesregierung.de bestellt werden kann 

 
 
 

MUTTERSCHAFTSGELD DES BUNDESVERSICHERUNGSAM TES 

Arbeitnehmerinnen, die nicht selbst Mitglied einer gesetzlichen Krankenkasse sind (z. B. 
privat krankenversicherte oder in der gesetzlichen Krankenversicherung familienversi-
cherte Frauen bzw. geringfügig beschäftigte Frauen), erhalten Mutterschaftsgeld in Höhe 
von insgesamt höchstens ca. € 210,- (Stand April 2011). Zuständig hierfür ist das Bun-
desversicherungsamt (Mutterschaftsgeldstelle).  
 

¶ . 
 
 
Weitere Informationen und Antragsformulare   
 

z.B. unter www.mutterschaftsgeld.de/Merkblatt.htm 
 

http://www.bmfsfj.de/
mailto:publikationen@bundesregierung.de
http://www.mutterschaftsgeld.de/Merkblatt.htm
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ELTERNGELD 

 

Voraussetzungen  
Anspruch auf Elterngeld haben Mütter und Väter, die 

 
• ihre Kinder nach der Geburt selbst betreuen und erziehen, 
• nicht mehr als 30 Wochenstunden erwerbstätig sind, 
• mit ihren Kindern in einem Haushalt leben und 
• einen Wohnsitz oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. 

 
Unter den gleichen Voraussetzungen können auch Ehe- oder Lebenspartner/innen, die 
das Kind betreuen, Elterngeld erhalten. 
 
 
Berechtigte  
Ob Elterngeld bezogen werden kann, ist unabhängig davon, ob und in welcher Form der 
Elternteil, der es beantragt, vor der Geburt erwerbstätig war. So können also (neben 
Erwerbstätigen etc.) auch Studierende und Auszubildende Elterngeld erhalten. Die jewei-
lige Ausbildung muss hierbei nicht unterbrochen werden. Anders als bei der Erwerbsar-
beit, kommt es auf die Zahl der Wochenstunden, die für die Ausbildung aufgewendet 
werden, nicht an! 
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Elterngel d für international Studierende  

Studierende aus der Europäischen Union können in der Regel Elterngeld beziehen, wäh-
rend Studierende aus Drittstaaten hingegen keinen Anspruch auf Elterngeld haben. Bitte 
informieren Sie sich diesbezüglich beim Versorgungsamt (ZBFS). 
 
 
Dauer  
Das Elterngeld kann in den ersten 14 Lebensmonaten des Kindes in Anspruch genom-
men werden. Dabei kann ein Elternteil höchstens jedoch für 12 Monate Elterngeld bean-
tragen. Anspruch auf insgesamt zwei weitere Monatsbeträge bestehen, wenn beide El-
ternteile vom Elterngeld Gebrauch machen wollen (darunter mindestens zwei „Partner-
monate“) und die Voraussetzungen dafür erfüllen. Die Eltern können die insgesamt ma-
ximal 14 Monatsbeträge entweder nacheinander oder parallel ausbezahlt bekommen. 
 
 
Elterngel d für Alleinerziehende  
Alleinerziehende Studierende können Elterngeld für maximal 14 Monate erhalten, wenn 
sie das alleinige Sorgerecht haben und das Kind in ihrer Wohnung lebt. 
 
 
Verlängerung des Auszahlungszeitraumes  
Bei insgesamt gleich bleibendem Budget kann das Elterngeld auf die doppelte Anzahl der 
Monate - also 24 bzw. 28 halbe Monatsbeträge – ausgedehnt werden. 
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Berechnung und Höhe  

Grundsätzlicher Ausgangspunkt der Berechnung des Elterngeldes für die / den Antrag-
steller/in ist das bereinigte Nettoeinkommen der letzten 12 Kalendermonate vor der Ge-
burt des Kindes. Als Lohnersatzleistung beträgt die Höhe des Elterngeldes 67 % des ent-
fallenden Nettoeinkommens: maximal jedoch ca. € 1.800,- (Stand April 2011) und min-
destens ca. € 300,- (Stand April 2011). 
 
Nicht zum Erwerbseinkommen zählen dabei z.B. BAföG, Stipendien, Arbeitslosengeld I 
und II, Renten. 
 
 
Elterngeld bei k einem oder geringem Einko mmen  
bzw. Bezug von BAföG / AL II  
Wer kein oder nur ein geringes Einkommen hat, erhält einen Mindestbetrag von monat-
lich ca. € 300,- (Stand April 2011). Seit Januar 2011 wird das Elterngeld jedoch als Ein-
kommen auf Sozialleistungen wie ALG II, Sozialgeld, Kinderzuschlag, BaföG angerechnet.  
 
 
Elterngeld und Mehrkindfamilien  
Bei Mehrlingsgeburten erhöht sich das zustehende Elterngeld um monatlich jeweils 
ca. € 300,- (Stand April 2011) für das zweite und jedes weitere Kind. 
 
 
Geschwisterbonus  
Familien mit mehr als einem Kind können einen Geschwisterbonus erhalten. Das Eltern-
geld wird um 10 %, mindestens jedoch ca. € 75,- (Stand April 2011) im Monat erhöht, 
solange das Geschwisterkind unter 3 Jahren ist. 
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Beitragsfreiheit nach §  224  SGB V 

Mitglieder von gesetzlichen Krankenkassen sind für die Dauer des Bezugs von Kranken-
geld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld  beitragsfrei weiterversichert. 
 
 

¶ . 
 
 
Antrag und Information  
 

Das Elterngeld muss schriftlich bei der jeweils zuständigen Elterngeldstelle bean-
tragt werden. Für die Oberpfalz ist dies das Versorgungsamt (ZBFS):  

 
Zentrum Bayern, Familie und Soziales – Region Oberpfalz  
Landshuter Str. 55 
93053 Regensburg 
Tel: 0941 / 7809 -00 und Info: 0941 / 7809 -6125; -6126; -6127 
Fax: 0941 / 7809 -1414 
poststelle.opf@zbfs.bayern.de 

 

¶ . 
 
 
Nähere Informationen  über den Bezug von Elterngeld und Elternzeit erhal-
ten Sie bei der oben genannten Stelle oder im Internet unter: 

www.zbfs.bayern.de  
 

mailto:poststelle.opf@zbfs.bayern.de
http://www.zbfs.bayern.de/
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sowie in der Broschüre »Elterngeld, Elternzeit«, die Sie kostenlos beim Bundesmi-
nisterium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bestellen können. 
www.bmfsfj.de 
publikationen@bundesregierung.de  

 
Antragsformulare sind erhältlich bei Zentrum Bayern, Familie und Soziales Kran-
kenkasse Einwohnermeldeamt 

 
 
 

LANDESERZIEHUNGSGELD  

Informationen zu Anspruchsvoraussetzungen, Höhe, Dauer, Ansprechpartner, Antragstel-
lung etc. erhalten Sie unter folgenden Adressen: 
 

¶ www.zbfs.bayern.de/erziehungsgeld/index.html 
¶ www.erziehungsgeld.bayern.de/land 
¶ www.haw-

aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/stu
dieren_mit_kind_an_der_haw/finanzielle_hilfen/landeserziehungsgeld.html 

 

Zuständigkeit: 

Zentrum Bayern Familie und Soziales – Region Oberpfalz,  

Landshuter Straße 55, 93053 Regensburg 

http://www.bmfsfj.de/
mailto:publikationen@bundesregierung.de
http://www.zbfs.bayern.de/erziehungsgeld/index.html
http://www.zbfs.bayern.de/erziehungsgeld/index.html
http://www.erziehungsgeld.bayern.de/land
http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/finanzielle_hilfen/landeserziehungsgeld.html
http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/finanzielle_hilfen/landeserziehungsgeld.html
http://www.haw-aw.de/hochschule/gender_und_familienbuero/familienfreundliche_hochschule/studieren_mit_kind_an_der_haw/finanzielle_hilfen/landeserziehungsgeld.html
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WOHNGELD 

Studierende, die dem Grunde nach einen Anspruch auf BAföG oder einen Unterhaltsan-
spruch gegenüber ihren Eltern haben, erhalten in der Regel kein Wohngeld.  
 
Von diesem Grundsatz gibt es jedoch Ausnahmen:  
 

• Studierende, die keinen Anspruch auf BAföG haben, z.B. aufgrund eines Fachrich-
tungswechsels, einer Überschreitung der Altersgrenze oder der Förderungs-
höchstdauer  

• Studierende, die BAföG als Bankdarlehen beziehen  
• Studierende, die zwar BAföG erhalten, aber mit Empfängern von ALG II und /  

oder Sozialgeld zusammenwohnen  
• Kinder und Partner von Studierenden (- die dem Grunde nach einen Anspruch auf 

BAföG haben -), sofern die genannten Personen nicht vom Wohngeld ausge-
schlossen sind, weil sie z.B. ALG II oder Sozialgeld beziehen.  

• Sogar für noch nicht geborene Kinder kann schon während der Schwangerschaft 
Wohngeld beantragt werden. 

 
Auch Wohngeld wird nicht rückwirkend, sondern lediglich ab dem Monat der Antragsstel-
lung gewährt. Bei der jeweiligen Gemeinde- / Stadtverwaltung sind entsprechende For-
mulare erhältlich. 

¶ . 
 
 
 
Informationen  
 
www.weiden-oberpfalz.de  
www.amberg.de 
-> RATHAUS/ Ämter und Referate/ Soziales/ Informationen/ Wohngeld-Infos 

http://www.weiden-oberpfalz.de/
http://www.amberg.de/
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FINANZIELLE HILFEN FÜR KINDER  

KINDESUNTERHALT  

Jedes Kind hat einen grundsätzlichen Unterhaltsanspruch gegenüber seinen Eltern. Ehe-
liche und nicht eheliche Kinder sind dabei vollkommen gleichgestellt. Der Unterhalt kann 
sowohl in Form von Naturalunterhalt, also tägliche Versorgungsleistungen wie Erziehung, 
Pflege und Betreuung als auch in Form von Barunterhalt erbracht werden. Die Höhe des 
Barunterhaltes richtet sich nach der so genannten Düsseldorfer Tabelle. Mit den  Einstu-
fungen werden sowohl das Lebensalter des Kindes als auch das Einkommen der unter-
pflichtigen Person berücksichtigt. Die Richtsätze werden dabei alle zwei Jahre an den 
Lebenshaltungsindex angepasst. 
 
 
Was ist bei der Anwendung der Düsseldorfer Tabelle zu beachten?  
Die Tabelle hat keine Gesetzeskraft, sondern stellt eine Richtlinie dar. Zugrunde gelegt 
wurde die Annahme, dass dem/der Unterhaltspflichtigen zwei Unterhaltsberechtigte ge-
genüberstehen. Ist die Personenkonstellation anders, so kommt eine Höherstufung oder 
Herabstufung in Betracht. Das auf das jeweilige Kind entfallende Kindergeld ist dabei 
nach § 1612 b BGB auf den Tabellenunterhalt (Bedarf) anzurechnen.  
 
 
Mindestunterhalt für das minderjährige Kind  
Nach § 1612 a BGB ergibt sich der Mindestunterhalt aus dem steuerrechtlichen Exis-
tenzminimum und ist abhängig vom Lebensalter des Kindes.  
 
Er errechnet sich in drei Stufen wie folgt (Stand April 2011):  
 

• Stufe 1: 0 - 6 Jahre (vollendetes 6. Lebensjahr) aktuell ca. € 265,- 
• Stufe 2: 7 - 12 Jahre (vollendetes 12. Lebensjahr) aktuell ca. € 304,- 
• Stufe 3: 13 - 18 Jahre (vollendetes 18. Lebensjahr) aktuell ca. € 356,-  
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Auf den Mindestunterhalt hat ein minderjähriges Kind einen unbedingten Anspruch. Der 
Unterhaltsverpflichtete muss jede nur denkbare Anstrengung unternehmen, um wenigs-
tens diesen Mindestunterhalt zu gewährleisten. Gegebenenfalls muss er/sie eine weitere 
Erwerbstätigkeit aufnehmen. 
 
 
Selbstbehalt des / der Unterhaltpflichtigen  
Der notwendige Eigenbedarf (Selbstbehalt) beträgt    

• gegenüber minderjährigen unverheirateten Kindern und  
• gegenüber volljährigen unverheirateten Kindern bis zur Vollendung des 21. Le-

bensjahres, die im Haushalt der Eltern oder eines Elternteils leben und sich in der 
allgemeinen Schulausbildung befinden,  

 

Č beim nicht erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen monatlich   ca. € 770,-,  
Č beim erwerbstätigen Unterhaltspflichtigen monatlich    ca. € 900,-. 
 
Hierin sind bis ca. € 360,- für Unterkunft einschließlich umlagefähiger Nebenkosten und 
Heizung (Warmmiete) enthalten. Der Selbstbehalt kann angemessen erhöht werden, 
wenn dieser Betrag im Einzelfall erheblich überschritten wird und dies nicht vermeidbar 
ist.  
Der angemessene Eigenbedarf, insbesondere gegenüber anderen volljährigen Kindern, 
beträgt in der Regel mindestens monatlich ca. € 1.100,-, worin bereits eine Warmmiete 
bis ca. € 450,- enthalten ist. 
                    (Stand April 2011) 

¶ . 
 
 
Nähere Informationen  
www.olg-duesseldorf.nrw.de/07service/07_ddorftab/07_ddorf_tab_2010/index.php 
 

http://www.olg-duesseldorf.nrw.de/07service/07_ddorftab/07_ddorf_tab_2010/index.php
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UNTERHALTSVORSCHUSS DURCH DAS JUGENDAMT  

Für den Fall, dass das Einkommen des barunterhaltspflichtigen Elternteils die jeweilige 
Selbstbehaltsgrenze nur geringfügig übersteigt und trotz aller unternommenen zumutba-
ren Anstrengungen des / der Unterhaltspflichtigen keine Leistungsfähigkeit besteht, hat 
der nicht barunterhaltspflichtige Elternteil die Möglichkeit beim Jugendamt einen Unter-
haltsvorschuss nach dem Unterhaltsvorschuss-Gesetz (UVG) zu beantragen. Dies kommt 
auch dann in Frage, wenn der die Barunterhaltspflichtige aus anderen Gründen zah-
lungsunwillig sein sollte. Das Jugendamt tritt dann in Vorleistung und kann gegen den 
Unterhaltspflichtigen einen Erstattungsanspruch geltend machen.  
 
 
Berechtigte  
Unterhaltsvorschuss vom Jugendamt erhält ein Kind bis zum 12. Lebensjahr, für insge-
samt aber maximal 72 Monate, das bei einem allein erziehenden Elternteil lebt und kei-
nen, zu wenig oder unregelmäßig Unterhalt erhält. 
 
 
Höhe des Unterhaltsvorschusses  
Nach Abzug des für ein erstes Kind zu zahlenden Kindergeldes ergeben sich ab 
1. Januar 2010 folgende Unterhaltsvorschussbeträge: 
 

• für Kinder bis unter 6 Jahre  ca. € 133,- / Monat 
• für ältere Kinder bis unter 12 Jahren ca. € 180,- / Monat 

 
(Stand April 2011) 
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Anrechenbare Einnahmen  

Auf diese Beträge werden folgende eingehende Geldleistungen angerechnet: 
 

• Unterhaltszahlungen des barunterhaltspflichtigen Elternteils 
• Waisenbezüge 
• Sonstiges Einkommen des Kindes (ausgenommen Kindergeld) 

 
 
Ausschlussgründe  

• wenn beide Elternteile zusammenleben 
• wenn der allein erziehende Elternteil heiratet 
• wenn der allein erziehende Elternteil nicht willens ist bei der Feststellung der Va-

terschaft oder des Aufenthaltsortes des barunterhaltspflichtigen Elternteils mitzu-
wirken 
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¶ . 
 
 
Nähere Informationen und Anträge  
 

Jugendamt Amberg  
Spitalgraben 3 
92224 Amberg 
Tel: 09621 / 10 – 856 

 
Unterhaltsvorschuss  
Katrin Weber 
Telefon: 0 96 21/10-3 57 
Fax: 0 96 21/10-4 70 
E-Mail: katrin.weber@amberg.de 
www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-amberg/ 

 
Jugendamt Weiden  
Dr.-Pfleger-Str. 15 
92637 Weiden in der Oberpfalz 
Tel: 0961 / 81 – 0 

 
Unterhaltsvorschuss  
Wolfgang Prem 
Telefon: 0961-815111 

 
Dominic Taubmann 
Telefon: 0961-815108 
 
www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-weiden-in-der-oberpfalz 

mailto:katrin.weber@amberg.de
mailto:katrin.weber@amberg.de
http://www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-amberg/
http://www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-weiden-in-der-oberpfalz
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KOSTENÜBERNAHME FÜR KINDERBETREUUNG  

Das Angebot einer Tagespflege von Kindern, z.B. bei einer Tagesmutter, in einer Kinder-
krippe, Kindergarten oder Hort ist für Eltern gedacht, die wegen Berufstätigkeit, Ausbil-
dung oder Studium für die Betreuung ihrer Kinder auf Unterstützung angewiesen sind.  
 
Auf schriftlichen oder persönlichen Antrag beim Amt für Jugend und Familie ist je nach 
Einzelfall die volle oder teilweise Übernahme der Kosten für die Tagesbetreuung möglich. 
 
Folgende Unterlagen werden benötigt: 
 

• Nachweise über das Einkommen, wie Unterhaltszahlungen, BAföG-Bescheid,  
Leistungsbescheide 

• des Arbeitsamtes, die letzten drei Gehalts- / Lohnbescheinigungen 
• Mietvertrag, Wohngeldbescheid 
• Studienbescheinigung 
• Nachweis über Ausgaben, wie Miete, Versicherungen, Lehrmittel etc. 
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¶ . 
 
 
Nähere Informationen und Anträge  
 

Jugendamt Amberg  
Spitalgraben 3 
92224 Amberg 
Tel: 09621 / 10 – 856 

 
 

Kindertagesstätten  
Roswitha Wendl 
Telefon: 0 96 21/10-3 56 
Fax: 0 96 21/10-4 70 
E-Mail: roswitha.wendl@amberg.de 

 
Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Christian Zisler 
Telefon: 0 96 21/10-3 62 
Fax: 0 96 21/10-4 70 
E-Mail: christian.zisler@amberg.de 
www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-amberg 

 
Pflegekinderdienst  
Evi Fink 
Telefon: 0961 / 81-5123 

 
Sabine Frischholz 
Telefon: 0961 / 81-5122 

mailto:roswitha.wendl@amberg.de
mailto:christian.zisler@amberg.de
http://www.jugendaemter.com/index.php/jugendamt-amberg
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Jugendamt Weiden  
Dr.-Pfleger-Str. 15 
92637 Weiden in der Oberpfalz 
Tel: 0961 / 81 – 0 
E-Mail: jugendamt@weiden.de 

 
 
Kindertagesstätten  
Dominik Taubmann 
Telefon: 09 61 / 81-51 08 
E-Mail: dominik.taubmann@weiden.de 

 
 

Wirtschaftliche Jugendhilfe  
Ralf Biechele 
Telefon: 0961 / 81 - 51 07 
E-Mail: ralf.biechele@weiden.de 

 
Silvia Kleber 
Telefon: 0961 / 81-5103 

E-Mail: silvia.kleber@weiden.de 

 
  

mailto:jugendamt@weiden.de
mailto:dominik.taubmann@weiden.de
mailto:ralf.biechele@weiden.de
mailto:silvia.kleber@weiden.de
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KINDERGELD  

Einen Anspruch auf Kindergeld für leibliche oder adoptierte Kinder haben – unabhängig 
vom Einkommen - alle Eltern, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Deutschland haben. Auch für Pflege-, Stief- und Enkelkinder besteht der Anspruch auf 
Kindergeld sofern diese ständig im Haushalt der Pflege-, Stief- oder Großeltern leben. 
 
Die dazu erforderliche Antragstellung erfolgt über ein Formblatt bei der Familienkasse 
der Bundesagentur für Arbeit.  
 
Höhe des Kindergeldes  (Stand April 2011): 
 

• für das 1. Kind     monatlich ca. € 184,-  
• für das 2. Kind     monatlich ca. € 184,-  
• für das 3. Kind     monatlich ca. € 190,-  
• für das 4. und jedes weitere Kind   monatlich ca. € 215,-  

 
Kindergeld wird in der Regel bis zum 18. Lebensjahr gezahlt. So lange sich das Kind je-
doch weiterhin in Schul- oder Berufsausbildung (z.B. Studium) befindet, ist die Auszah-
lung des Kindergeldes noch bis maximal zur Vollendung des 25. Lebensjahres möglich. 
Die Anspruchsvoraussetzung entfällt jedoch, wenn das Kind ein Einkommen von mehr als 
ca. € 8004,- (Stand April 2011) im Jahr hat. 

¶ . 
 
Informationen und Anträge  
 

• www.arbeitsagentur.de 
• www.amberg.de 
• www.weiden-oberpfalz.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.amberg.de/
http://www.weiden-oberpfalz.de/
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KINDERZUSCHLAG  

Der Kinderzuschlag soll verhindern, dass Eltern - welche lediglich genügend Einkommen 
und / oder Vermögen haben, um ihr eigenes Existenzminimum zu sichern, nicht aber das 
ihrer Kinder - allein für den Bedarf der Kinder Sozialgeld bzw. ALG II beantragen müss-
ten. Der Anspruch auf Kinderzuschlag entfällt, wenn das Elterneinkommen das Existenz-
minimum der gesamten Familien abdeckt. 
 
Bei Zahlung von ALG II entfällt der Anspruch auf Kinderzuschlag ebenfalls.  
Der Kinderzuschlag kann bei der Familienkasse des Arbeitsamtes für jedes minderjährige 
Kind im Haushalt der Eltern beantragt werden. Er wird zusammen mit dem Kindergeld 
ausbezahlt. Pro Kind und Monat kann der Kinderzuschlag bis zu ca. € 140,- (Stand April 
2011) betragen. 
 

¶ . 
 
 
Informationen und Anträge  
 

www.arbeitsagentur.de 
www.amberg.de 
www.weiden-oberpfalz.de 

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.amberg.de/
http://www.weiden-oberpfalz.de/
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SOZIALGELD FÜR KINDER NACH §  28  SGB II  

Studierende mit entsprechend niedrigem Einkommen können, auch wenn sie selbst kein 
ALG II erhalten, für die Grundsicherung ihres Kindes Sozialgeld beantragen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass das Einkommen des Kindes (wie Unterhalt, Kindergeld etc.) den 
grundsicherungsrechtlichen Bedarf (Regelleistung plus anteilige Warmmiete) nicht über-
steigt.  
 
Sozialgeld für Kinder bis 14 Jahren: 
 

• 70 % Regelsatz: monatlich ca. € 287,- für Kinder zwischen 6 und 13 Jahren 
• 60 % Regelsatz: monatlich ca. € 215,- für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren 

 
(Stand April 2011) 

 

¶ . 
 
 
Informationen und Anträge  
 

www.arbeitsagentur.de 
www.amberg.de 
www.weiden-oberpfalz.de 

  

http://www.arbeitsagentur.de/
http://www.amberg.de/
http://www.weiden-oberpfalz.de/
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WEITERE GESETZLICHE LEISTUNGEN  

BEFREIUNG VON RUNDFUNK -  UND FERNSEHGEBÜHREN 

Auf Antrag können Privatpersonen aus finanziellen Gründen (z.B. während des Bezugs 
von ALG II, Sozialgeld) von der Rundfunkgebührenpflicht befreit werden. Eine Befreiung 
erhalten auch diejenigen Personen, die eine beglaubigte Kopie eines aktuellen Leistungs-
bescheids über BAföG-Zahlungen (nicht bei den Eltern wohnend) dem Antragsformular 
beifügen können.  
 
Den Antrag auf Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht stellen Sie bei der: 
 
GEZ 50656 Köln 
 
Antragsformulare erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, Stadt oder Kreisverwaltung. Sie kön-
nen das Formular auch online ausfüllen unter: 
 
www.gez.de 
 
 
 

SOZIALTARIF TELEKOM  

Wer aus finanziellen Gründen eine Befreiung von der Rundfunkgebührenpflicht durchset-
zen konnte, kann eine weitere Vergünstigung beantragen: den so genannten Sozialtarif 
der Telekom. Diese Möglichkeit besteht unter anderem auch für Personen, die Förderung 
nach dem BAföG erhalten. Der ausgefüllte Antrag muss zusammen mit einer Kopie des 
Bescheides der GEZ (oder des BAföG-Amtes) an die örtliche T-Com Niederlassung (Ad-
resse steht auf der Telefonrechnung) geschickt oder in einem T-Punkt abgegeben wer-
den. In halbjährlichen Intervallen muss der Antrag erneut gestellt werden. 

http://www.gez.de/
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¶ . 
 
 
Antrag  
 

www.t-home.de/dlp/eki/downloads/S/Sozialtarif.pdf  
 
 
 

LEISTUNGEN DER KRANKENKASSE 

Pflicht -  und Familienversicherung für Studierende  
Studierende haben in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zum 25. Lebensjahr ei-
nen Anspruch auf kostenfreie Familienversicherung (§ 10 Abs. 2 SGB V). 
 
Im Anschluss daran müssen Studierende und Praktikanten / Praktikantinnen selbst Mit-
glied einer Krankenkasse werden - zahlen jedoch geringere Beiträge. Diese sind im  
»Beitragssatz für Studenten / Studentinnen und Praktikanten / Praktikantinnen« (§ 245 
SGB V) geregelt. Diese kostengünstige Pflichtversicherung wiederum ist bis zur Vollen-
dung des dreißigsten Lebensjahres bzw. bis zum 14. Fachsemester begrenzt (§ 5 Abs.1 
Nr. 9 SGB V). 
 

  

http://www.t-home.de/dlp/eki/downloads/S/Sozialtarif.pdf
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In Ausnahmefällen ist aus familiären bzw. persönlichen Gründen eine Verlängerung der 
Versicherungspflicht möglich, wie z.B. wegen  
 
 

• Schwangerschaft  
• Geburt sowie 
• Betreuung und Erziehung eines Kindes 

 
Diese muss bei der Krankenkasse vor Ende des Ablaufs anhand geeigneter Unterlagen 
schriftlich beantragt werden.  
 
Kinder sind in der gesetzlichen Krankenversicherung bei einem Elternteil kostenlos fami-
lienversichert. Falls ein Elternteil privat versichert ist, sind für die Mitversicherung be-
stimmte Einkommensgrenzen zu prüfen. 
 
Ähnliches gilt für verheiratete Studierende auch hier braucht nur ein Partner den Beitrag 
für die gesetzliche Krankenversicherung zu bezahlen, der / die andere ist beitragsfrei 
mitversichert. 
 
Sind die studierenden Eltern des Kindes nicht verheiratet, so kann beispielsweise das 
Kind in der gesetzlichen Krankenversicherung des einen Elternteil beitragsfrei mitversi-
chert werden, während der andere Elternteil die Möglichkeit hat kostenlos bei den eige-
nen Eltern familienversichert zu bleiben.  
 
Grundsätzlich besteht auch während einer Beurlaubung vom Studium Krankenversiche-
rungspflicht. 
 
Lassen Sie sich direkt bei Ihrer Krankenkasse über die verschiedenen Versicherungsmög-
lichkeiten beraten. 
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Beitragsfreiheit nach § 224  SGB V 
Mitglieder von gesetzlichen Krankenkassen sind für die Dauer des Bezugs von Kranken-
geld, Mutterschaftsgeld oder Elterngeld beitragsfrei weiterversichert. 
 
 
Leistungen der gesetzlichen Krankenkasse  
Vor, während und nach der Entbindung für Studentinnen, die pflicht-, freiwillig- oder fa-
milienversichert sind: 
 
 
Vor der Entbindung:   

• Vorsorgeuntersuchungen während der Schwangerschaft 
• Schwangerschaftsgymnastik / Geburtsvorbereitung 
• Hebammenhilfe  
• Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln 
• Haushaltshilfe, soweit wegen der Schwangerschaft die Weiterführung des Haus-

halts nicht möglich ist  
 
 
Nach der Entbindung:  
Kosten für die Entbindung im Krankenhaus 

• Betreuung durch die Hebamme bei der Entbindung zu Hause 
• Betreuung durch die Hebamme zu Hause für acht Wochen nach der Geburt 

(Rückbildungsgymnastik) 
• Fahrtkosten der Hebamme bei Hausgeburten 
• Haushaltshilfe, soweit der Mutter wegen der Entbindung die Weiterführung des 

Haushalts nicht möglich ist 
 
 
Wichtig :  
Alle Leistungen sollten vorab mit der Krankenkasse besprochen werden! 



61  

SOZIALE HILFEN  

Um für die Vereinbarkeit von Studium, Beruf und Familie die erforderlichen Rahmenbe-
dingungen zu schaffen , gehören Kinderbetreuungsangebote, Serviceleistungen für El-
tern und Kinder, aber auch gesetzlich fixierte Rechte für Mütter und Eltern zu den grund-
legendsten Voraussetzungen. 
 
Wichtige Hilfen, Informationen und Angebote, um Studium / Beruf / Erwerbstätigkeit und 
Familie „unter einen Hut“ zu bekommen, stellen wir Ihnen in diesem Kapitel vor.  
 
 

FAMILIENSERVICE AN DE R HAW  

Als familienfreundliche Hochschule ist uns sehr daran gelegen, Sie bei der Vereinbarkeit 
von Studium und Familie nach Kräften zu unterstützen.  
 
Mit unseren kostenlosen Serviceangeboten wie  
 

¶ Psychosoziale Beratung 
¶ Eltern-Kind-Zimmer  
¶ Kinderhochstühle in den Mensen 

¶ Eltern-Kind-Parkplätze etc.  
 
möchten wir zum Gelingen einen Beitrag leisten.  
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PSYCHOSOZIALE BERATUNG  

Die Psychosoziale Beratung in Trägerschaft des Studentenwerkes kann an der HAW als 
erste Anlaufstelle genutzt werden, um sich in familienbedingt veränderten Lebenssituati-
onen z.B.  

¶ durch Informationen einen Überblick zu verschaffen  
¶ ressourcenorientiert Probleme zu lösen 

¶ sowie tragfähige Entscheidungen zu treffen 

 

Schwerpunkte:  

¶ Vereinbarkeit von Studium und Familie 
¶ Schwangerschaft, Elternschaft, Familie 

¶ Familienplanung / Verhütung  
¶ Studierende, die eine Schwangerschaft planen, können sich hier vorab beraten 

lassen. 

 

Beratungsinhalte:   

¶ finanzielle und soziale Hilfen  
¶ Kinderbetreuung 
¶ studienrechtliche Aspekte  

¶ sozial- und arbeitsrechtliche Aspekte  
¶ Planung und Organisation der Lebenssituation 
¶ Unterstützung bei persönlichen Schwierigkeiten 
¶ Vermittlung an geeignete Fachstellen 
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Die Beratung  

¶ kann telefonisch, per E-Mail und nach Terminvereinbarung persönlich erfolgen  
¶ ist kostenfrei und auf Wunsch auch anonym  
¶ unterliegt der Schweigepflicht nach § 203 StGB 

 

Weitergehende Beratungen und Angebote für Familien werden von verschiedenen öffent-
lichen und privaten Trägern, Einrichtungen und Vereinen, sowie juristischen oder medizi-
nischen Dienstleistern angeboten, an welche nach Bedarf gezielt vermittelt wird.  

 

 

 

Ansprechpartnerin   

Susanne Frisch  
Diplom-Sozialpädagogin (FH) 
 

Systemische Beratung 
Schwangeren- und Familienberatung 
Stressmanagement  

 

Amberg, Raum E02 in MB/UT 
Tel: 09621 / 482-3273 

s.frisch@haw-aw.de 

 

mailto:s.frisch@haw-aw.de


64  

PSYCHOSOZIALE BERATUNG –I NFORMATION UND VERMITTLUNG ZU WEITEREN THEMEN 

Psychosoziale Beratung kann über familienbedingt veränderte Lebenssituationen hinaus 
auch zur Orientierung und ressourcenorientierten Lösung von Problemen in weiteren Be-
reichen in Anspruch genommen werden, wie 

 

Schwerpunkte:  

Ansprechpartnerin  
• Prüfungsängste  
• Überforderung       Susanne Frisch  
• Stressbewältigung / work - life - balance    Dipl. Sozialpäd. (FH) 
• Persönliche Lebenskrisen        
• Sexuelle Belästigung       Systemische Beratung 
• Studium mit Handicap      Stressmanagement 
• Vermittlung an geeignete Fachstellen      

Amberg, Raum E02 
Tel: 09621 / 482-3273 
s.frisch@haw-aw.de 

 
Die Beratung  
 
• kann persönlich, telefonisch oder per E-Mail erfolgen  
• ist kostenfrei und auf Wunsch auch anonym 
• unterliegt der Schweigepflicht nach § 203 StGB  

 
Weitergehende Beratungen und Angebote werden von verschiedenen öffentlichen und 
privaten Trägern, Einrichtungen und Vereinen oder medizinischen Dienstleitern angebo-
ten, an welche nach Bedarf gezielt vermittelt wird.  

  

mailto:s.frisch@haw-aw.de
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ELTERN-KIND -ZIMMER  

Während der weit überwiegenden Zeit des Jahres wissen die an der Hochschule Amberg-
Weiden studierenden Mütter und Väter ihre Kleinen gut versorgt. Wenn aber durch Feri-
enzeiten von Kindergarten / Schule, Erkrankung der Tagesmutter oder aus einem viel-
leicht sogar unvorhersehbaren Grund eine Betreuungslücke entsteht, stellen die beiden 
neuen Eltern-Kind-Zimmer der Hochschule in Amberg und Weiden für die Versorgung der 
Kinder eine - vor allem kurzfristig - gute Alternative dar. 
Hier können die Kinder nicht nur gestillt und gewickelt werden, sondern Vater, Mutter 
oder andere Betreuungspersonen können sich auch eine kürzere oder längere Auszeit 
mit dem Kind nehmen, kuscheln und spielen. 
 
In Amberg: MB/UT Gebäude Raum 114 
In Weiden: Raum 224 
 
 

KINDERHOCHSTÜHLE  IN DEN MENSEN  

In unseren Cafeterien und Mensen stehen an den beiden Standorten Amberg und Wei-
den jeweils mehrere Kinderhochstühle bereit.  
 
 

ELTERN-KIND -PARKPLÄTZE 

Am Standort Weiden existieren bereits zwei Eltern-Kind-Parkplätze. Am Standort Amberg 
sollen nun zeitnah ebenfalls zwei Eltern-Kind-Parkplätze ausgewiesen werden. 
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KINDERBETREUUNG  

 
Adäquate Betreuungsangebote für Kinder - sowohl unter als auch über drei Jahren – sind 
eine der maßgeblichen Voraussetzungen dafür, dass die Vereinbarkeit von Studium und 
Familie oder Beruf und Familie gelingen kann. Welche Möglichkeiten der Kinderbetreuung 
Sie in Amberg und Weiden nutzen können, stellen wir Ihnen im Folgenden vor: 
 
 

KINDERTAGESEINRICHTUN GEN IN AMBERG 

K INDERKRIPPEN FÜR K INDER VON 0  -  3  JAHREN  
 
Kinderkrippe Luitpoldhöhe  
Selgradstraße 39, 92224 Amberg 
Tel: 09621 61359 
E-Mail: kigalu@amberg.de 
www.amberg.de 

 
Nestgruppe St. Michael (Krippe)  
Robert-Koch-Straße 63, 92224 Amberg 
Tel: 09621 82660 
E-Mail: Kindergarten-St.Michael@t-online.de 
www.st-michael-amberg.de 

 
Kinderkrippe Erlöserkirche  
Martin-Schalling-Straße 2, 92224 Amberg 
Tel: 09621 760428 
E-Mail: erloeserkiga@freenet.de 

mailto:kigalu@amberg.de
http://www.amberg.de/
mailto:Kindergarten-St.Michael@t-online.de
mailto:www.st-michael-amberg.de
mailto:erloeserkiga@freenet.de
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www.kindergarten-erloeserkirche.de 

 
Kinderkrippe Hl. Familie  
Königsberger Straße 14, 92224 Amberg 
Tel: 09621 83471 
E-Mail: hl-familie.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
 

K INDERGÄRTEN FÜR K INDER VON 3  -  6  JAHREN   
 

Kindergarten St. Konrad  
Ahnherrnstraße 10, 92224 Amberg 
Tel: 09621 62511 
E-Mail: st.konrad.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
www.st-konrad-amberg.de 

 
Kindergarten Luitpoldhöhe  
Selgradstraße 39, 92224 Amberg 
Tel: 09621 61359 
E-Mail: kigalu@amberg.de 
www.amberg.de 

 
Kindergarten St. Josef  
Forstamtsstraße 5, 92224 Amberg 
Tel: 09621 31277 
E-Mail: st-josef.raigering@kita.bistum-regensburg.de 
www.kindergarten-raigering.de 

 
Kindergarten Christkönig  
Eglseer Straße 49, 92224 Amberg 
Tel: 09621 22874 
E-Mail: christkoenig.amberg@kita.bistum-regensburg.de 

http://www.kindergarten-erloeserkirche.de/
mailto:hl-familie.amberg@kita.bistum-regensburg.de
mailto:st.konrad.amberg@kita.bistum-regensburg.de
http://www.st-konrad-amberg.de/
mailto:kigalu@amberg.de
http://www.amberg.de/
mailto:st-josef.raigering@kita.bistum-regensburg.de
http://www.kindergarten-raigering.de/
mailto:christkoenig.amberg@kita.bistum-regensburg.de
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www.amberg-st-georg.de 

 
Kindergarten St. Georg  
Lohweg 5 a, 92224 Amberg 
Tel: 09621 22153 
E-Mail: st-georg.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
www.amberg-st-georg.de 

 
Kindergarten St. Martin  
Lipowskystraße 2, 92224 Amberg 
Tel: 09621 973528 
E-Mail: info@kindergarten-st-martinamberg.de 
www.kindergarten-st-martinamberg.de 

 
Kindergarten Marienheim  
Zeughausstraße 4, 92224 Amberg 
Tel: 09621 480250 
E-Mail: anita.rupprecht@caritas-amberg.de 
www.caritas-amberg.de 

 
Kindergarten Am Schelmengraben  
Am Schelmengraben 1, 92224 Amberg 
Tel: 09621 14151 
E-Mail: schelmengraben@diakonieverein-amberg.de 
www.diakonieverein-amberg.de 

  

http://www.amberg-st-georg.de/
mailto:st-georg.amberg@kita.bistum-regensburg.de
http://www.amberg-st-georg.de/
mailto:info@kindergarten-st-martinamberg.de
http://www.kindergarten-st-martinamberg.de/
mailto:anita.rupprecht@caritas-amberg.de
http://www.caritas-amberg.de/
mailto:schelmengraben@diakonieverein-amberg.de
http://www.diakonieverein-amberg.de/
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Kindergarten Hl. Dreifaltigkeit  
Dreifaltigkeitsstraße 11, 92224 Amberg 
Tel: 09621 82943 
E-Mail: kindergarten-hl.dreifaltikeit@t-online.de 
www.dreifaltigkeit-amberg.de 

 
Kindergarten Haus Nazareth  
Peter-Lippert-Straße 13, 92224 Amberg 
Tel: 09621 71786 
E-Mail: kigahausnazareth@gmx.de 
www.dreifaltigkeit-amberg.de 

 
Kindergarten Am Kochkeller  
Kochkellerstraße 12, 92224 Amberg 
Tel: 09621 13809 
E-Mail: kochkeller@diakonieverein-amberg.de 
www.diakonieverein-amberg.de 

 
Kindergarten Zwergerlschule  
Crayerstraße 30, 92224 Amberg 
Tel: 09621 762380 
E-Mail: info@ws-eg.de 
www.ws-eg.de 

 
Kindergarten Erlöserkirche  
Martin-Schalling-Straße 2, 92224 Amberg 
Tel: 09621 760428 
E-Mail: erloeserkiga@freenet.de 
www.kindergarten-erloeserkirche.de 

 

mailto:kindergarten-hl.dreifaltikeit@t-online.de
http://www.dreifaltigkeit-amberg.de/
mailto:kigahausnazareth@gmx.de
http://www.dreifaltigkeit-amberg.de/
mailto:kochkeller@diakonieverein-amberg.de
http://www.diakonieverein-amberg.de/
mailto:info@ws-eg.de
http://www.ws-eg.de/
mailto:erloeserkiga@freenet.de
http://www.kindergarten-erloeserkirche.de/
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Kindergarten St. Sebastian  
Erich-Kästner-Straße 2, 92224 Amberg 
Tel: 09621 91120 
E-Mail: st.sebastian.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
www.kindergarten-st-sebastian.de 

 
Kindergarten St. Michael  
Robert-Koch-Straße 63, 92224 Amberg 
Tel: 09621 82660 
E-Mail: Kindergarten-St.Michael@t-online.de 
www.st-michael-amberg.de 

 
Kindergarten Hl. Familie  
Königsberger Straße 14, 92224 Amberg 
Tel: 09621 83471 
E-Mail: hl-familie.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
 
Kindergarten Gailoh  
Gailoher Hauptstraße 31, 92224 Amberg 
Tel: 09621 82212 
E-Mail: gailoh@diakonieverein-amberg.de 
www.diakonieverein-amberg.de 
 

K INDERHORT FÜR K INDER VON 6  -  12  JAHREN   
 
Kinderhort St. Georg  
Kochkellerstraße 2, 92224 Amberg 
Tel: 09621 21895 
E-Mail: kinderhort.amberg@kita.bistum-regensburg.de 
www.amberg-st-georg.de 

  

mailto:st.sebastian.amberg@kita.bistum-regensburg.de
http://www.kindergarten-st-sebastian.de/
mailto:Kindergarten-St.Michael@t-online.de
http://www.st-michael-amberg.de/
mailto:hl-familie.amberg@kita.bistum-regensburg.de
mailto:gailoh@diakonieverein-amberg.de
http://www.diakonieverein-amberg.de/
mailto:kinderhort.amberg@kita.bistum-regensburg.de
http://www.amberg-st-georg.de/
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KINDERTAGESEINRICHTUN GEN IN WEIDEN  

K INDERKRIPPEN FÜR K INDER VON 0  -  3  JAHREN   
 
Kinderkrippe der Arbeiterwohlfahrt  
Bahnhofstraße 32  
Öffnungszeit: 06.30 – 16.30 Uhr 
Träger: AWO-Ortsverband Weiden 
Leiterin: Frau Andrea Lachnitt 
Telefon: 4 69 66 
 
Kinderkrippe im Kinderhaus TOHUWABOHU  
Oskar -von -Miller -Straße 9  
Öffnungszeit: 07.00 – 17.00 Uhr 
Träger: Stadt Weiden i. d. OPf. 
Leiterin: Frau Doris Schörner 
Telefon: 6 70 85-0 
 
Kinderkrippe St. Maria  
Am Krumpes 47  
Öffnungszeit: 7.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Josef 
Leiterin: Frau Christine Schnödt 
Telefon: 3 14 10 
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K INDERGÄRTEN FÜR K INDER VON 3  -  6  JAHREN   
 
AWO-Kindergarten „Spatzennest“ 
Hochstraße 5  
Öffnungszeit: 06.30 – 17.00 Uhr 
Träger: AWO-Bezirksverband 
Leiterin: Frau Margit Boes 
Telefon: 4 63 03 
 
AWO-Kindergarten „Kunterbunt“ 
Krumme Äcker 9  
Öffnungszeit: 06.30 – 17.00 Uhr 
Träger: AWO-Bezirksverband 
Leiterin: Frau Jana Petermann 
Telefon: 2 10 13 
 
Kindergarten St. Dionysius  
Neunkirchener Straße 1  
Öffnungszeit: 07.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Dionysius 
Leiterin: Frau Lydia Hofmann 
Telefon: 63 33 66 
 
Kindergarten St. Elisabeth  
Fleischmannstraße 1 – 3 
Öffnungszeit: 07.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Elisabeth 
Leiterin: Frau Elisabeth Melzner 
Telefon: 2 49 36 
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Kindergarten Herz Jesu  
Lerchenfeldstraße 11  
Öffnungszeit: 07.30 – 14.00 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu 
Leiterin: Frau Sigrid Schreglmann 
Telefon: 2 23 50 
 
Kindergarten St. Johannes  
Regensburger Straße 79 a  
Öffnungszeit: 07.00 – 16.00 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Johannes 
Leiterin: Frau Johanna Florian 
Telefon: 57 47 
 
Kindergarten St. Josef  
Herrmannstraße 7  
Öffnungszeit: 07.30 - 16.00 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Josef 
Leiterin: Frau Tina Tkatsch 
Telefon: 3 15 84 
 
Kindergarten St. Konrad  
Heinrich -von -Kleist -Straße 10 a  
Öffnungszeit: 06.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Konrad 
Leiterin: Frau Barbara Zehrer 
Telefon: 3 39 78 
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Kindergarten Kreuz Christi  
Stockerhutweg 37  
Öffnungszeit: 07.30 – 16.00 Uhr 
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Michael 
Leiterin: Frau Sonja Rothbauer 
Telefon: 2 23 57 
 
Kindergarten Lorenz Werthmann  
Infanteriestraße 6  
Öffnungszeit: 07.00 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung Herz Jesu 
Leiterin: Frau Daniela Sperber 
Telefon: 6 25 46 
 
Kindergarten Maria Waldrast  
Zur Waldrast 1 a  
Öffnungszeit: 07.15 – 16.15 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung Maria Waldrast 
Leiterin: Frau Kerstin Tapparelli 
Telefon: 2 51 45 
 
Kindergarten St. Maria  
Am Krumpes 47  
Öffnungszeit: 07.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Josef 
Leiterin: Frau Christine Schnödt 
Telefon: 3 14 10 
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Kindergarten St. Markus  
Beethovenstraße 3  
Öffnungszeit: 07.30 – 16.30 Uhr 
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Markus 
Leiterin: Frau Maike Marx 
Telefon: 3 56 94 
 
Kindergarten St. Michael  
Friedrich -Ebert -Straße 1 a  
Öffnungszeit: 07.00 – 16.30 Uhr 
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Michael 
Leiterin: Frau Anke Brunner 
Telefon: 3 13 50 
 
Kindergarten St. Wolfgang  
St. -Wolfgang -Straße 1  
Öffnungszeit: 07.30 – 16.00 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung Rothenstadt 
Leiterin: Frau Gabriele Bösl-Mrazek 
Telefon: 4 49 90 
 
Kindergarten im Kinderhaus TOHUWABOHU  
Oskar -von -Miller -Straße 9  
Öffnungszeit: 07.00 – 17.00 Uhr 
Träger: Stadt Weiden i. d. OPf. 
Leiterin: Frau Doris Schörner 
Telefon: 6 70 85-0 
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K INDERHORTE FÜR K INDER VON 6  -  12  JAHREN   
 
Kinderhort St. Anton  
Nikolaistraße 4  
Öffnungszeit: 09.30 – 17.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Josef 
Leiterin: Frau Anja Wieder 
Telefon: 3 57 72 
 
Kinderhort der Arbeiterwohlfahrt  
Bahnhofstraße 32  
Öffnungszeit: 11.00 – 17.15 Uhr 
Träger: AWO-Ortsverband Weiden 
Leiterin: Frau Renate Böckl 
Telefon: 4 69 66 
 
Kinderhort Kreuz Christi  
Stockerhutweg 11  
Öffnungszeit: 09.00 – 17.30 Uhr 
Träger: Ev. Kirchengemeinde St. Michael 
Leiterin: Frau Anke Luber 
Telefon: 6 34 31 99 
 
Kinderhort St. Elisabeth  
Rebühlstraße 98  
Öffnungszeit: 08.00 – 17.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Elisabeth 
Leiterin: Frau Manuela Mehrländer 
Telefon: 2 97 15 
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Kinderhort St. Konrad  
Heinrich -von -Kleist -Straße 10  
Öffnungszeit: 07.00 – 16.30 Uhr 
Träger: Kath. Kirchenstiftung St. Konrad 
Leiterin: Frau Julia Gürtler 
Telefon: 3 52 41 
 
Kinderhort im Kinderhaus TOHUWABOHU  
Oskar -von -Miller -Straße 9  
Öffnungszeit: 07.00 – 17.00 Uhr 
Träger: Stadt Weiden i. d. OPf. 
Leiterin: Frau Doris Schörner 
Telefon: 6 70 85-0 

¶ . 
 
 
Aktuelle Informationen  über die nächstgelegenen Angebote erteilt auch 
gerne das  

Jugendamt der Stadt Weiden i.d. OPf.  
Tel.: 0961 / 81-51 08 
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ELTERN WERDEN – ELTERN SEIN  

 

Schwangeren und „frisch gebackenen“ Eltern stehen verschiedene gesetzliche Leistungen 
zu, die im Folgenden dargestellt werden. 
 
 
DAS MUTTERSCHUTZGESETZ 

Das Mutterschutzgesetz gilt für alle Frauen, die in einem Arbeits- oder Ausbildungsver-
hältnis stehen. Vom Beginn der Schwangerschaft an bis zum Ablauf von vier Monaten 
nach der Entbindung ist die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber 
bis auf wenige Ausnahmen unzulässig. 
 
Auch ist eine schwangere Frau zu keinem Zeitpunkt verpflichtet, ihren Arbeitgeber von 
dem Bestehen einer Schwangerschaft zu unterrichten. Andererseits kann der Arbeitgeber 
die gesetzlich festgelegten Mutterschutzbestimmungen jedoch nur einhalten, wenn er 
von einer Schwangerschaft Kenntnis hat.  
 
 
Nach dem Mutterschutzgesetz muss der Arbeitgeber z.B.  
 

• eine werdende Mutter für Vorsorgeuntersuchungen freistellen 
• eine werdende oder stillende Mutter während der Schwangerschaft oder nach der 

Entbindung so beschäftigen und ihren Arbeitsplatz einschließlich der Maschinen, 
Werkzeuge und Geräte so einrichten, dass sie vor Gefahren für Leben und Ge-
sundheit ausreichend geschützt ist 

• einer werdenden oder stillenden Mutter während der Pausen, und soweit es aus 
gesundheitlichen Gründen erforderlich ist, auch während der Arbeitszeit ermögli-
chen, sich unter geeigneten Bedingungen hinzulegen und auszuruhen 
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Werdende und stillende Mütter dürfen grundsätzlich:  
 

• nicht in Nachtarbeit (zwischen 20 Uhr und 6 Uhr),  
• nicht an Sonn- und Feiertagen und  
• nicht mit Mehrarbeit beschäftigt werden.  
• Ferner darf die tägliche Höchstarbeitszeit 8,5 Stunden nicht übersteigen. 

 
Sechs Wochen vor der Entbindung bis acht bzw. zwölf Wochen (bei Früh- und Mehrlings-
geburten) nach der Entbindung dürfen werdende Mütter bzw. Wöchnerinnen nicht  
beschäftigt werden. 
 
Wird der errechnete Geburtstermin überschritten, so verkürzt sich die Schutzfrist nach 
der Entbindung nicht, sondern beträgt ebenfalls acht bzw. zwölf Wochen. 
 
Studentinnen ohne feste, versicherungspflichtige Arbeit haben keinen Anspruch auf  
Mutterschutzurlaub und Mutterschaftslohn. Wer jedoch z.B. als wissenschaftliche Hilfs-
kraft arbeitet oder ein anderes festes Arbeitsverhältnis hat, genießt auch dort die Vorteile 
des Mutterschutzgesetzes. Zudem können Studierende für die Zeit des Mutterschutzes, 
der Elternzeit oder der Pflege von pflegebedürftigen Angehörigen beurlaubt werden. 
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MUTTERSCHAFTSLEISTUNGEN 

 
Werdende Mütter, die in einer gesetzlichen Krankenversicherung versichert oder mitversi-
chert sind, haben Anspruch auf Vorsorgeuntersuchungen, ärztliche Betreuung und Heb-
ammenhilfe, Versorgung mit Arznei-, Verband- und Heilmitteln, stationäre oder ambulan-
te Entbindung, häusliche Pflege und Haushaltshilfe 
 
Des Weiteren sind werdende Mütter von den Zuzahlungen für Arznei-, Verband- und 
Heilmittel, welche mit der Schwangerschaft in Verbindung stehen, wie auch von der ge-
setzlich vorgesehenen Praxisgebühr befreit. Für die Vorsorgeuntersuchungen muss der / 
die Arbeitgeber/in die werdende Mutter freistellen. 
 
Für nicht erwerbstätige Frauen oder Bedürftige werden diese Mutterschaftsleistungen - 
wenn sie nicht bei einer privaten oder gesetzlichen Krankenversicherung versichert bzw. 
mitversichert sind - über die Sozialhilfe § 50 SGB XII abgedeckt.  
 
 



81  

MUTTERSCHAFTSGELD              (Stand April 2011) 

 
Alle werdenden Mütter, ob privat oder gesetzlich krankenversichert, haben einen An-
spruch auf Mutterschaftsgeld. Dies gilt auch für studierende Schwangere, die geringfügig 
beschäftigt sind.  
 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung mit Krankengeldanspruch (z. B. Arbeit-
nehmerinnen) erhalten pro Tag ca. € 13,- Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse plus 
Arbeitgeberzuschuss in Höhe der Differenz zum durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt.  
 
Mitglieder der gesetzlichen Krankenversicherung ohne Krankengeldanspruch (z.B. Stu-
dentinnen) mit einer geringfügigen Beschäftigung erhalten in der Regel pro Tag ca. € 
13,- Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse.  
 
In der gesetzlichen Krankenversicherung erhalten familienversicherte Frauen mit einer 
geringfügigen Beschäftigung Mutterschaftsgeld von einmalig bis zu ca. € 210,- durch das 
Bundesversicherungsamt.  
 
Auch in der privaten Krankenversicherung versicherte oder nicht krankenversicherte Ar-
beitnehmerinnen erhalten Mutterschaftsgeld einmalig bis zu ca. € 210,- durch das Bun-
desversicherungsamt, zzgl. dem Arbeitgeberzuschuss in Höhe der Differenz zwischen ca. 
€ 13,- und dem durchschnittlichen Nettoarbeitsentgelt. 
 
Frauen, deren Arbeitsverhältnis während der Schwangerschaft vom Arbeitgeber zulässig 
aufgelöst wurde, erhalten pro Tag ebenfalls ca. € 13,- Mutterschaftsgeld. Der Arbeitge-
berzuschuss wird diesen Frauen dann von der Krankenkasse oder dem Bundesversiche-
rungsamt gewährt. 
 
Mutterschaftsgeld wird 6 Wochen vor bis 8 Wochen nach der Entbindung gezahlt. 
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¶ . 
 
 
 
Weitere Informationen  

¶ siehe Seite 41 f 
¶ enthält die Broschüre »Mutterschutzgesetz«, kostenlos zu bestellen: 
 
Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jgend  
Postfach 201551, 53145 Bonn 
Telefon: 0180 190 70 50 
E-Mail: broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de 
www.bmfsfj.de, Stichwort Mutterschutzgesetz 

mailto:broschuerenstelle@bmfsfj.bund.de
http://www.bmfsfj.de/
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ELTERNZEIT  

 
Die Regelungen zur Elternzeit ergeben sich aus dem Bundeselterngeld- und  
Elternzeitgesetz. 
 
 
Voraussetzung für den Anspruch auf die Elternzeit ist, dass 

 
• Sie berufstätig sind, 
• dass das Kind mit Ihnen im selben Haushalt lebt, 
• Sie es überwiegend selbst betreuen und erziehen, 
• Sie während der Elternzeit nicht mehr als 30 Stunden arbeiten. 

 
Aber auch als Studierende/r mit Kind haben Sie - adäquat zu Arbeitnehmern und Arbeit-
nehmerinnen - Anspruch auf die Elternzeit. 
 
 
Fristen  
Wollen Arbeitnehmerinnen die Elternzeit im direkten Anschluss an die Mutterschutzfrist 
nehmen, müssen sie dieses ihrem/r Arbeitgeber/in spätestens zwei Wochen nach der 
Entbindung mitteilen. Nach dem Ende der Schutzfrist können Mütter unter Verzicht auf 
die Elternzeit ihre Arbeit aber auch wieder aufnehmen und die Elternzeit erst zu einem 
späteren Zeitpunkt antreten. 
 
Die Elternzeit muss spätestens sieben Wochen vor ihrem Beginn bei der/dem Arbeitge-
ber/in angemeldet werden. Gleichzeitig muss für zwei Jahre verbindlich erklärt werden, 
für welchen Zeitraum oder welche Zeiträume die Elternzeit in Anspruch genommen wer-
den möchte. 
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Anspruchsdauer  
Ein Anspruch auf Elternzeit besteht – unabhängig von der Dauer des Anspruchs auf  
Elterngeld – bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres des Kindes. Ein Anteil von bis zu 
zwölf Monaten ist auf die Zeit bis zur Vollendung des achten Lebensjahres des Kindes 
übertragbar, wenn dem zwingende Belange der/dem Arbeitgeber/in nicht entgegenste-
hen. 
 
Die Höchstdauer von drei Jahren steht beiden Eltern unabhängig voneinander zu. Somit 
können die Eltern Elternzeit ganz oder teilweise allein oder (zeitweise) auch gemeinsam 
nehmen. 
 
 
Kündigungsschutz  
Während der Elternzeit besteht ein Kündigungsverbot für den/ die Arbeitgeber/in. Es gilt 
unabhängig von der Dauer der Elternzeit und für Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen 
gleichermaßen. 
 
Verboten ist dem Arbeitgeber die Kündigung ab dem Zeitpunkt des Antrags auf Eltern-
zeit, höchstens jedoch ab 8 Wochen vor Beginn der Elternzeit. Nach Ablauf der Elternzeit 
kann der Arbeitgeber unter Einhaltung der gesetzlichen, einzelvertraglich oder tarifver-
traglich festgelegten Kündigungsfrist kündigen. 
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ANSPRUCH AUF FREISTELLUNG VON DER ARBEIT  

 
Sofern Sie als Studierende einer Erwerbstätigkeit nachgehen, haben Sie bei Erk rank ung  

eines Kindes  Anspruch auf Freistellung von der Arbeit für zehn bzw. wenn sie alleinerzie-
hend sind für 20 Arbeitstage. Allerdings muss sowohl dem/r Arbeitgeber/in als auch der 
Krankenkasse, welche den Lohnausfall meist bis zu 80 % ausgleicht, ein ärztliches Attest 
zur Erforderlichkeit der Beaufsichtigung, Betreuung oder Pflege des erkrankten und ver-
sicherten Kindes durch die Eltern vorgelegt werden. Welche Leistungen konkret Ihre die 
Krankenkasse übernimmt, ist bei dieser zu erfragen. 
 
 

WOHNRAUMARBEIT  ALS STUDENTISCHE HIL FSKRAFT 

 
Sofern Sie bei der Hochschule Amberg-Weiden als studentische Hilfskraft beschäftigt sind 
und das jeweilige Aufgabengebiet dazu geeignet ist, kann die Arbeitsleistung auch im 
Rahmen von Wohnraumarbeit erbracht werden. Wohnraumarbeit soll insbesondere aus 
sozialen Gesichtspunkten (z.B. Vereinbarkeit von Familie oder Schwerbehinderung und 
Erwerbstätigkeit) bewilligt werden, sofern die Voraussetzungen dafür vorliegen. 
 
Voraussetzung ist zum einen die persönliche Eignung der Mitarbeiterin bzw. des Mitarbei-
ters, zum anderen müssen die zu erledigenden Aufgaben bestimmten Kriterien (z.B. ört-
liche und inhaltliche Abtrennbarkeit der Aufgaben, geringer Koordinierungsaufwand, Da-
tensicherheit, technische Ausstattung) erfüllen. 
 
 

KINDERERZIEHUNGSZEITE N 

 
Kindererziehungszeiten werden nach dem Sechsten Sozialgesetzbuch, Gesetzliche Ren-
tenversicherung § 70 SGB VI »Entgeltpunkte für Beitragszeiten« als Pflichtbeitragszeiten 
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berücksichtigt. Kindererziehungszeiten werden rentensteigernd zu den Beitragszeiten 
einer Erwerbstätigkeit gutgeschrieben. 
 
Für Geburten ab dem 01.01.1992 werden der oder dem Erziehenden die ersten drei Jah-
re nach der Geburt des Kindes als Erziehungszeit angerechnet, für Geburten vor dem 
01.01.1992 ein Jahr. Damit sind jeweils die ersten 36 beziehungsweise zwölf Kalender-
monate nach dem Geburtsmonat als Pflichtbeitrag belegt. Bei Mehrlingsgeburten wird die 
Zeit doppelt oder auch 3-fach (oder mehr) berücksichtigt. Für die Kindererziehungszeit 
wird unterstellt, dass ein durchschnittlicher Verdienst erzielt wurde. 
 
 
Kindererziehungszeiten während der Arbeit  
Eltern, die während der Erziehung ihres Kindes oder ihrer Kinder arbeiten, profitieren 
trotzdem von den Kindererziehungszeiten. Sie bekommen neben den Beiträgen aus ih-
rem Arbeitslohn zusätzlich die Kindererziehungszeiten für ihre mögliche spätere Rente 
gutgeschrieben, sofern sie die sog. Beitragsbemessungsgrenze nicht überschreiten. Das 
ist die Höchstgrenze, bis zu der aus einer Beschäftigung oder selbstständigen Tätigkeit 
Rentenversicherungsbeiträge gezahlt werden müssen. 
 
Mütter oder Väter, die wegen der Erziehung ihrer Kinder nur Teilzeit arbeiten, können 
unter bestimmten Voraussetzungen für Zeiten bis längstens zum 10. Lebensjahr des 
jüngsten Kindes ebenfalls einen weiteren Bonus für die Rente erhalten. 
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Mütter mit mehreren Kindern  

Mütter, die zwei und mehr Kinder unter zehn Jahren erziehen, erhalten unabhängig von 
einer Erwerbstätigkeit die Höchstförderung.  
 
Weitere Informationen zur Anrechnung von Kindererziehungszeiten auf die Rente erhal-
ten Sie unter: 
 
www.deutsche-rentenversicherung-bund.de 
 
 
Kinderfreibeträge  
Die steuerlichen Kinderfreibeträge werden in § 32 »Kinder, Freibeträge für Kinder« Ein-
kommenssteuergesetz (EStG) im geregelt.  

¶ . 
 
 
Weiterführende Informationen  finden Sie im Internet unter: 
 

www.buzer.de/gesetz/4499/index.htm 
 

http://www.deutsche-rentenversicherung-bund.de/
http://www.buzer.de/gesetz/4499/index.htm
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„AUDIT FAMILIENGERECH TE HOCHSCHULE“ 

Die Hochschule Amberg-Weiden unterzieht sich seit dem Wintersemester 2010 / 11 ei-
nem von der berufundfamilie GmbH durchgeführten Audit und hat im März 2011 das eu-
ropaweit geschützte Zertifikatslogo „familiengerechte hochschule“ erhalten. 
 
Das Audit versteht sich als umfangreiches strategisches Managementinstrument zur fa-
miliengerechten Gestaltung der Arbeits- und Studienbedingungen an Hochschulen.  
Ziel ist es, die Motivation und Arbeitszufriedenheit der Beschäftigten und Studierenden 
weiter zu verbessern sowie eine familienfreundliche Kultur nachhaltig zu unterstützen 
und in der Hochschulpolitik zu verankern. Die Notwendigkeit einer besseren Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zeigt sich im Hochschulbereich auf besondere Weise. Hier gilt es 
nicht nur familiengerechte Arbeitsbedingungen für die Hochschulbeschäftigten zu schaf-
fen, sondern auch familiengerechte Studienbedingungen für die Studierenden zu ge-
währleisten.  

Eine auditierte Hochschule übernimmt gesellschaftliche 
Verantwortung und erfüllt die gesetzliche Forderung 
nach Gleichstellung der Geschlechter sowie die Förde-
rung Studierender und Beschäftigter mit Familienauf-
gaben. Hochschulen, die nach Abschluss der Re-
Auditierung das Zertifikat weiterführen dürfen, haben 
bewiesen, dass sie eine nachhaltige, familienbewusste 
Kultur umsetzen und leben.  
 
Weitere Informationen hierzu: 
Diplom-Sozialpädagogin (FH)  
Susanne Frisch  
Tel: 09621 / 482-3273 
s.frisch@haw-aw.de 

mailto:s.frisch@haw-aw.de

